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Dogmatische Anmerkungen Bufßssakrament und sCc-
meindlicher Sündenvergebung

Lew1ls hat ohl recht, wenn er schreibt: ‚„‚Wır vieles In der Kirche (und
außerhal der Kirche aucCc ohne das Gesagte recht edenken Zum Beispiel

WIr1 Glaubensbekenntnis ‚Ich glaube die Vergebung der Sünden Ich
hatte diesen Satz mehrere re lang gesagtl, Dbevor IC mich fragte, WarTrumn 1M
Glaubensbekenntnis steht Auf den ersten 1C scheint aum der Mühe wert,
ıh hineinzusetzen. ‚Wenn INa  aD ein C hrist ist‘, dachte ich, ‚glaubt INa selbstver-
ständlich cdie Vergebung der Sünden Das braucht INa nıcht besonders
gen ber die Leute, die das Glaubensbekenntnis zusammenstellten, dachten Of-
fenbar, es Se1 eın Bestandteil uUuNseTes aubens, den 198721  — un jedesma ernn-
ern musse, WEenNnn WIrTr ZU[! Kirche gehen. Und annn ng ich einzusehen, dafß
siıe, wWas mich etri recht hatten. An die Vergebung der Sünden glauben, ist
bei weıtem nıiıcht leicht, wıe ich gedacht habe Wirklicher Glaube daran gehört

jenen Dingen, die einem leicht entgleiten, wenn I1la  - S1€e nıcht ständig auf-
frischt‘/1 Für diese Auffrischung sSorgt In der Gegenwart eine schon mehr als
15 re währende Diskussion ber das ema ‚, Bufße*‘ Das ist keineswegs VeTlI-

wunderlich, WEl INa bedenkt, welche Fragen sowochl grundsätzlicher wıe 5SPe-
zieller, theoretischer wıe praktischer Art damit auf den rTuistan gehoben WEeTl-
den Angesichts der Fächer und Disziplinen, die eın Mitspracherecht vindizie-
ren, fällt schwer, sich umfassend un sachgemäfs informieren un Orlen-
Heren.
Die Infragestellung traditioneller Positionen und die unentschiedene Haltung

ber Vergebung: 1K 7 416; vgl ders., Christentum schlechthin (München 149-155
KSs iıst unmöglich, die Zzu einer wahren Flut angewachsene |ıteratur Inema hier anzuführen. In
der Kegel wollen WIr auf die seit etwa 1970 erschienenen Veröffentlichungen beschränken;
weiıtere Literatur- und Informationshinweise assen sıch unschwer den 1er genannten Publikatio-
nNe  ' entnehmen. Z ur allgemeinen Information über die Thematik vgl Ch Suttner Hg.) Buße
un Beichte (Regensburg Nıkolasch, Die Feier der Buße Theologie und ıturgle (Würz-
burg ZIEZENAUS, Umkehr — Versöhnung — Friede (Freiburg Alszeghy 1CK,
sacramento della riconcihazione Torino H Vorgrimler, Der Kam des ( hristen mıit der
Sünde: Feiner löhrer Heg.) Mysterium Salutis V (Einsiedeln 349—461; Nıcolau, La
reconciliation UmNn [DIios la Iglesia CMn la Biblia CM la 1ı1storıa (Madrıd 1977); Vorgrimler,
Buße un Krankensalbung HDG (Freiburg Zzu IThema ‚„‚Beichte vgl ertsch,
Bufße und Bußsakrament ın der heutigen Kırche (Maınz Häring, Die grofße Versöhnung
(Salzburg Finkenzeller / riesl, Entspricht die Beichtpraxis der Kırche der Forderun
Jesu ZUuU Umkehr? (München 1971); Lesch, as Sakrament der Buße: (1974) 493—-513;

Greshake, |)he Beichte ThPQ 124 1976 324-336; Baum artner He.) Erfahrungen mıt dem
Bußsakrament, Bde ” aı * München Thema ‚„Bu gottesdienst“‘ vgl Heggen (30:S
meimnsame Bußteier un Privatbeichte (Wien Exeler Zum ema Buße und Bußfeier
(Stuttgart Gastgeber, Der Bußgottesdienst: ThPQ 119 (1971) 40—45; Pesch, ufisan-
dacht und ufßsakrament ZIhPh 19 (1972) 311—330; Rahner, Bußandacht und Einzelbeichte:
Std7. 190 363-372; Weber, Bufßandacht und Bußsakrament MIhZ (1973) 208-233;
Dienst der Versöhnung, hg der Theol akultät Irier(Irıer1974); E. Feifel Hg.) Buße, Bufssa-
krament, Bußpraxis München 975); Zzu TODIEemM ‚‚Erstbeichte“ vgl Heımerl, Erstbeichtalter
und Beichtfreiheit: IhPQ 127 (1979) 49—-53; Zum TIThema ‚‚Andachtsbeichte”‘ vgl Funke, C hristli-
che Existenz zwischen Sunde un Kechtfertigung. Das Problem der Andachtsbeichte ın der-
dernen Theologie Maıiınz KRuffint, La prassı della ‚‚confessione frequente dı devozione‘‘:

104 (1976) 307—-338; 7Ur Geschichte des Bußwesens vgl Rahner, Cchrıften Z Theologie
(Zürich Stadel, Buße ın Aufklärung und egenwart (Paderborn 1974); H Vorgrimler, Buße
un Krankensalbung 1-202
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CHR I ST I AN SCHÜTZ 

Dogmatische Anmerkungen zu Bußsakrament und ge­
meindlicher Sündenvergebung 

C. S. Lewis hat wohl recht, wenn er schreibt: 11 Wir sagen v ieles in der Kirche ( und 
außerhalb der Kirche auch), ohne das Gesagte recht zu bedenken. Zum Beispiel 
sagen wir im Glaubensbekenntnis: ,Ich glaube an die Vergebung der Sünden.' Ich 
hatte diesen Satz mehrere Jahre lang gesagt, bevor ich mich fragte, warum er im 
Glaubensbekenntnis s teh t. Auf den ersten Blick scheint es kaum der Mühe wert, 
ihn hineinzusetzen . , Wenn man ein Christ ist' , dachte ich, ,glaubt man selbstver­
s tändlich an d ie Vergebung der Sünden. Das braucht man nicht besonders zu sa­
gen. ' Aber die Leute, die das Glaubensbekenntnis zusammenstellten, dachten of­
fenbar, es sei ein Bestandte il unseres Glaubens, an den man uns jedesmal erin­
nern müsse, wenn w ir z ur Kirche gehen. Und dann fing ich an einzusehen, daß 
sie, was mich be trifft, recht hatten. An die Vergebung der Sünden zu glauben, ist 
bei weitem nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Wirklicher Glaube daran gehört 
zu jenen Dingen, die einem leicht entgleiten, wenn man sie nicht ständig auf­
frischt"1. Für diese Auffrischung sorgt in der Gegenwart eine schon mehr als 
15 Jahre währende Diskussion über das Thema„ Buße". Das ist keineswegs ver­
wun derlich, wenn man bedenkt, welche Fragen sowohl grundsätzlicher w ie spe­
zieller, theore tischer wie praktischer Art damit auf den Prüfstand gehoben wer­
den2. Angesich ts der Fächer und Diszip linen, die ein Mitspracherecht vindizie­
ren, fällt es schwer, sich umfassen d und sachgemäß zu informieren und zu orien­
tieren. 
Die lnfrages tellung traditioneller Positionen und die unentschiedene Haltung 

1 über Vergebung: fKZ 7 (1978) 416; vgl. ders., Christentum schlechthin (München 1956) 149--155. 
2 Es ist unmöglich, die zu eine r wahren Flut angewachsene Literatur zum Thema hier anzufü hren. ln 

de r Regel wollen wir uns auf die seit etwa 1970 erschienenen Ve röffentlichungen beschränken; 
weitere Lite ratur- und Informationshinweise lassen sich unschwer den hier genannten Publikatio­
nen entnehmen. Zur allgemeinen Information über die Thematik vgl. E. Ch. Suttner (Hg.), Buße 
und Beichte (Regensburg 1972); F. Nikolasclz, Die Feie r de r Buße. Theologie und Liturgie (Würz­
burg 1974); A. Ziegeua11s, Umkehr - Versöhnung - Friede (Freiburg 1975); Z. Alszeglzy / M. Flick, II 
sacramento della riconciliazione (Torino 1976); /-/. Vorgri111/er, Der Kampf des Christen mit der 
Sünde:]. Fei11er / M. Uilz rer (Hg.), Mysterium Salutis V (Einsiedeln 1976) 349-461; M. Nicola11, La 
reconciliati6n con Dios y con la lg lesia en la Biblia y e n la Historia (Madrid 1977); H. Vorgri111/er, 
Buße und Krankensalbung= HDG IV 3 (Freibu rg 1978); zum Thema „Beich te" vgl. L. Berlsc/1, 
Buße und Bußsakrament in der heutigen Kirche (Mainz 1970); B. Häring, Die große Versöhnung 
(Salzburg 1970); ]. Fi11ke11zeller ! G. Gries/, Entspricht die Beichtpraxis der Kirche der Forderung 
Jesu z ur Umkehr? (München 1971); A. Lesc/1, Das Sakrame nt der Buße: IKZ 3 (1974) 493--513; 
G. Greslzake, Die Beichte: ThPQ 124 (1976) 324-336; K. Ba11111gart11er (Hg.), Erfahrungen mit dem 
Bußsakrament, 2 Bde (München 1978/79); zum Thema „ Bußgottesdienst" vgl. F. ]. Heggen, Ge­
meinsame Bußfeier und Privatbeichte (Wien 1966); A. Exeler u. a ., Zum Thema Buße und Bußfeier 
(Stuttgart 1971); K. Gastgeber, Der Bußgottesdienst: ThPQ 119 (1971) 40-45; 0 . H. Pesch, Bußan­
dacht und Bußsakrament: FZThPh 19 (1972) 311-330; K. Ralzner, Bußandacht und Einzelbeichte: 
StdZ 190 (1972) 363--372; H. ]. Weber, Bußandacht und Bußsakrament: MThZ 24 (1973) 208--233; 
Dienst der Versöhnung, hg. von der Theo 1. Fakultät Trier (Trier 1974); E. Feifel (Hg.), Buße, Bußsa­
krament, Bußpraxis (München 1975); zum Problem „Erstbeichte" vgl. H. Heimerl, Erstbeichtalter 
und Beichtfreiheit: ThPQ 127 (1979) 49--53; zum Thema „Andachtsbeich te" vgl. F. Fu11ke, Christli­
che Existenz zwischen Sünde und Rechtfe rtigung. Das Problem der Andachtsbeichte in der mo­
dernen Theologie (Mainz 1969); E. R11ffi11i, La prassi della „confessione frequente di devozione": 
SC 104 (1976) 307-338; zur Geschichte des Bußwesens vg l. K. Ralz11er, Schriften zur Theolog ie XI 
(Zürich 1973); K. Stadel, Buße in Aufklärung und Gegenwart (Paderborn 1974); H. Vorgrim/er, Buße 
und Krankensalbung 1-202. 
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Verstehensmöglichkeiten und Versuchen gegenüber wirken sich insge-
samıt nicht unbedingt gerade törderlich auf Geist un Praxıis der Bufße au  N €1
wird INnan zuweilen den erdac niıcht los, der heimliche Unschuldswahn, der

gesellschaftliches Bewulßftsein pragt, SEe1 auch In manchen Außerungen
und Vorschlägen auf dem Feld der Bulßfse er Der Schaden, den eiıne el-
leuchtete und verharmlosende Auffassung VO  —; Schuld, un  e, Umkehr und
Vergebung verursacht, dürfte ohl gefährlicher sSeINn als der bestimmter entmy-
thologisierender Interpretationen biblischer bzw dogmatischer Aussagen. Der
Zustand der Unsicherhei un des Übergangs auf dem Sektor der Buße 1äflßt sich
gewl nıcht auf dem Verordnungsweg beheben; eTr macht uns eın Un der „ Sa-
Ch 44 und der Menschen willen sehr offenes un ehrliches Mıteinander 1MmM Suchen
ach zeitgemäßen Auswegen ZUT Pflicht In dieser Absicht wollen die nachfol-
genden dogmatischen kKandbemerkungen verstanden werden.

Geschic  iche Weichenstellungen
Theologie un Praxis der Buße ın der Kirche haben eine ange Geschichte Diese
zeugt VO Ernst, mit dem INa  —; der christlichen erufung, der aufe, der un
und der Gnade begegnete. Ein IC in diese Geschichte zeıigt, da{fs as kirchliche
Bußwesen In Theorie nd Praxis erheblıchen Wandlungen ausgesetzt Wa aller-
ings sollte INnan 1 Wissen umm den konstitutiven Wert On Entscheidungen,
Entwicklungen un Traditionen nicht gleich auf deren grundsä Zzliche un unbe-
grenzte Varlabilität, Auswechselbarkeit oder Überholbarkeit schließen.
Die für theologisches Verständnis un uNnseTe Bufßspraxis entscheidende
Weichenstellung erfolgte auf dem Konzil VOonNn Irient®. Die einschlägigen Lehrent-
scheidungen tellen ın mehr als einer 1NS1IC eine teilweise polemische Antwort
auf Positionen der Reformatoren, eıne innerkatholische Kompromifßformel un
gewIlsse Aspekte des Bufßsakramentes zu achntel anderer überinterpretie-
rende Aussage dar Von den zeıtgenössischen Überlegungen her kommt den t711-
dentinischen Bestimmungen ber die Notwendigkeit des Sündenbekenntnisses
un SEINE Art besonderer Kang Die entsprechenden Lehrsätze lauten:
J5 Wer leugnet, daß das sakramentale Bekenntnis nach göttlichem Recht eingesetzt oder
ZUmMm Heil notwendig ist, oder Wer sagt, die Art des geheimen undenbekenntnisses VOT
dem Priester allein, dıe die Kirche Von Anfang SIETIS beobachtet hat und beobachtet, SE1
der Einsetzung und dem Auftrag Christi nicht entsprechend und menschliche rfindung,
der sSe1 ausgeschlossen.

Wer Sagt, ZU Vergebung der Sünden SE€] nıicht nach göttlichem Recht notwendig, 1m

Vgl Metz, Vergebung der Sünden Theologische Überlegungen zu einem Abschnuitt aus dem
5>ynodendokument ‚‚Unsere Hoffnung‘‘: Std7 195 119-128
Vgl azu eter, Das vollständige Sundenbekenntnis als orderung des Konzils Von Iriıent
Concilium /( 48—-53; Lang, Die triıdentinische TEVo Bußsakrament angesichts der heu-
igen Diskussion eine Neugestaltung dieses Sakraments 1Wel 34 1971) 113-130; 1kO-
'asch, Das Konzil VU: TIrient un die Notwendigkeit der Einzelbeichte: 21 (1971) 150-167;
Becker, Die Notwendigkeit des vollständigen Bekenntnisses 1n der eichte nach dem Konzil un
Irient ThPh (1972) 161—228; Nıcolau, ‚‚1us divinum? ACCICa de la confesion en e] Concilio de
Trento: RKETI Amato, pronunciament! tridentbni oulla necessitä della confes-
SIONE sacramentale nel canoniı 6—9 della sessioOnNe AIV (25 novembre (Rom 1974); A Duval, LE
oncile de Trente etla confession: 118 (1974) 131-180; A. Lesch, a a D 508-510; A ZIECQZENAUS,
a (J:;, 113-146, 200-209; Finkenzeller, Einzelbeichte, Generalabsolution und Bußgottesdienst
au dogmatischer Sicht Feifel Hg.) a a C} /1-79; Vorgrimler, Der Kampf des Christen mit
der Sünde: yoa ders., Buße nd Krankensalbung 1651586
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neuen Verstehensmöglichkeiten und Versuchen gegenüber w irken sich insge­
samt nicht unbedingt gerade förderlich auf Geist und Praxis der Buße aus. Dabei 
wird man zuweilen den Verdacht nicht los, der heimliche Unschuldswahn, der 
unser gesellschaftliches Bewußtsein prägt, sei auch in so manchen Äußerungen 
und Vorschlägen auf dem Feld der Buße am Werk3 • Der Schaden , den eine uner­
leuchtete und verharmlosende Auffassung von Schuld, Sünde, Umkehr und 
Vergebung verursacht, dürfte wohl gefährlicher sein als der bestimmter entmy­
thologisierender Interpretationen biblischer bzw. dogm atischer Aussagen. Der 
Zustand der Unsicherheit und des Ubergangs auf dem Sektor der Buße läßt sich 
gewiß nicht auf dem Verordnungsweg beheben; er macht uns ein um der „Sa­
che" und der Menschen willen sehr offenes und ehrliches Miteinander im Suchen 
nach zeitgemäßen Auswegen zur Pflicht. In dieser Absicht wollen die nachfol­
genden dogmatischen Randbemerkungen verstanden werden. 

1. Geschichtliche Weichenstellungen 

Theologie und Praxis der Buße in der Kirche haben eine lange Geschichte. Diese 
zeugt vom Ernst, mit d em man der christlichen Berufung, der Taufe, der Sünde 
und der Gnade begegnete. Ein Blick in diese Geschichte zeig t, daß das kirchliche 
Bußwesen in Theorie und Praxis erheblichen Wandlungen ausgesetzt war; aller­
dings sollte man im Wissen um den konstitutiven Wert von Entscheidungen, 
Entwicklungen und Traditionen nicht gleich auf deren grundsä tzliche und unbe­
grenzte Variabilität, Auswechselbarkeit oder Uberholbarkeit schließen. 
Die für unser theologisches Verständnis und unsere Bußpraxis entscheidende 
Weichens tellung erfolgte auf dem Konzil von Trient4. Die ein schlägigen Lehrent­
scheidungen stellen in mehr als einer Hinsicht eine teilweise polemische Antwort 
auf Positionen der Reformatoren, eine innerkatholische Kompromißformel und 
gewisse Aspekte des Bußsakramentes zum Nach teil anderer überinterpretie­
rende Aussage dar. Von den zeitgenössischen Uberlegungen her kommt den tri­
dentinischen Bestimmungen über die Notwendigkeit des Sündenbekenntnisses 
und seine Art besonderer Rang zu. Die entsprechenden Lehrsätze lauten: 
„6. Wer leugnet, daß das sakramen tale Bekenntnis nach göttlichem Recht eingesetzt oder 
zum Heil notwendig ist, oder wer sagt, die Art des geheimen Sündenbekenntnisses vor 
dem Priester aUein, d ie die Kirche von Anfang an stets beobachtet hat und beobachtet, sei 
der Einsetzung und dem Auftrag Christi nicht entsprechend und mensch liche Erfindung, 
der sei ausgeschlossen. 
7. Wer sagt, zur Vergebung der Sünden sei es nicht nach göttlichem Recht notwendig, im 

3 Vgl./. B. Metz, Vergebung der Sünden. Theologische Überlegungen zu einem Abschnitt a us dem 
Synodendokument „Unsere Hoffnung": StdZ 195 (1977) 119--128. 

4 Vgl. dazu C. /. Peter, Das vollständige Sündenbekenntnis als Forderung des Konzils von Trient: 
Concilium 7 (1971) 48-53; J. Lang, Die tridentinische Lehre vom Bußsakrament angesichts der heu­
tigen Diskussion um eine Neugestaltung dieses Sakraments: WiWei 34 (1971) 113-130; F. Niko­
/asc/1, Das Konzil von Trient und d ie Notwendigkeit der Einzelbeichte: LJ 21 (1971) 150-167; K.-J. 
Becker, Die Notwendigkeit des vollständigen Bekenntnisses in der Beichte nach dem Konzil von 
Trient: ThPh 47 (1972) 161-228; M. Nicola11, ,, lus divinum" acerca de la confesi6n en e l Concil io de 
Trento: RET 23 (1972) 419--440; A. A111ato, 1 pronunciamenti tridentini sulla necessita de lla confes­
sione sacramentale nei canoni 6-9 della sessione XIV (25 novembre 1551) (Rom 1974); A. D11vnl, Lc 
Concile de Tren te et la confession: MD 118(1974) 131- 180; A. Lese/,, a. a. 0., 508-510;A. Ziege11n11s, 
a. a. 0., 113-146, 200-209; J. Fi11ke11zeller, Einzelbeichte, Generalabsolution u nd Bußgottesdienst 
a us dogmatischer Sicht: E. Feifel (Hg.), a. a. 0., 71- 79; H. Vorgrimler, Der Kampf des Christen mit 
d er Sünde: MySal V 419--430; ders., Buße und Krankensalbung 168-186. 
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Bußfßßsakrament alle Todsünden einzeln zZUu bekennen, deren nan sich nach schuldiger und
sorgfältiger rwägung erinnert, auch die verborgenen und die die etzten zwel der
Zehn Gebote, ebenso die Umstände, die die Art der S nde ändern; sondern eın olches
Bekenntnis S11 blofß nützlich ildung und Beruhigung des ulsenden und es sSe1 frü her
11UT ZU Zweck der Auferlegung der kirchlichen Buße In Gebrauch SCWESECH, oder Wer

Sagt, Wenn sich jemand bemühe, alle Sünden zZzu bekennen, dann wolle er nıiıchts mehr der
göttlichen Barmherzigkeit 7U Verzeihen überlassen; oderendlich, 05 SEe1 nicht erlaubt, Cie
läßlichen Süuüunden beichten, der S11 ausgeschlossen.

Wer Ssagt, eın Bekenntnis aller 5Sünden, wıe 05 die Kirche beobachtet, sSC1 unmöglich und
iıne MensSC  IC Überlieferung, die VO gottesfürchtigen Menschen abgeschafft werden
MUuUSSe); oder selen nicht alle Christgläubigen beider Geschlechter nach der Bestimmung
der großen Kirchenversammlung 1Im Lateran einmal ım Jahr dazu verpflichtet, und eshalb
solle Ian den Christgläubigen raten, ın der Fastenzeiıt nicht ZUuU beichten, der SI dUSSE-
schlossen‘‘>.
Ekiner rklärung bedarf zunächst der USAaTuC ‚„‚sakramentales Bekenntnis‘ au
Kanon Der theologische Kontext erg1bt, dafs darunter das Bekenntnis 1MM all-
gemeıinen och VOT der Unterscheidung In Ööffentliches und geheimes Süundenbe-
kenntnis verstanden ist; diese Bezeichnung darf nıiıcht 1mM Sinne VoO allgemeines
Bekenntnis interpretiert werden. Kanon präzisiert das ‚‚sakramentale Be-
kenntnis““ dahingehend, dafs alle dsünden einzeln eichten Sind, deren Ma  j
sich bei einer vernünftigen Gewissenserforschung entsinnt. Dahinter steht der
aktualistisch gefärbte Todsündenbegriff der Theologie jener Zeit Aus dem FAl
sammenhang des Kanons rhellt, da{fß das Konzil keineswegs un eiıne erschöp-
fende Darstellung der katholischen Auffassung hinsichtlich der Vollständigkeit
des Bekenntnisses bemuüht WAäarT. Kanon stellt eine Schlußfolgerung au dem
vorhergehenden Kanon dar un verteidigt die bestehende TE un ”raxıs der
Kirche
Erhebliche Interpretationsschwierigkeiten bereitet der Rekurs auf das ‚‚göttliche
echt“‘ den Kanones un ATeıt des TIridentinums und auf diesem Kon-
11 unterschied INa  —_ mehrere ra des 1US divinum‘; der rad umfaßte es
1ın der Schrift beider Testamente Enthaltene, der rad as implizit arın Ent-
haltene bzw Was sich in formeller Konsequenz logisch stringent) aus dem Expli-
zıten deduzieren liefs, In einem rad des „1US divinum“’ verstand I1la  —; a) ent-
weder die Beschlüsse der Kirche un der Konzilien oder das, Was ın der Kirche
als zweiftelsfrei apostolische Institution, aber ohne Anhaltspunkt ın der Schrift
galt; 1mM unterschied INa och einen rad des „1US divinum”, die Be-
schlüsse der allgemeinen Konrzilien. die Tra un nannte INa  —; 1US divinum
simplicıter”, derTa un „1US divinum secundum qui der 1US humanum
simpliciter «
ine subtile Auswertung der Konzilsakten ergibt nach orgrimler, da{fs die Vä-
ter des TIridentinums das ‚‚g öttliche Kecht“ der Kanones und 1mM Sinne des
‚,1US divinum siımpliciter”” verstanden haben” Demnach sSEe1 das sakramentale Be-
kenntnis er einzelnen odsünde als eine theologisch verbindliche Lehraus-
>dpe betrachten. Die nachtridentinische Theologie und Praxis der Buße jegen
auf dieser Linie: ‚‚Die Forderung, da{fs alle nach der Taufe egangenen schweren

Neuner K0o0S, Der (‚laube der Kırche 1ın den nden der Lehrverkündigung (Regensburg
71975) Nr. 665667

Ö Vorgrimler, Der Kampf des C hristen mıiıt der Süunde d. D CL, 424
Vgl Vorgnmler, A, C 425
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Bußsakrament alle Todsünden einzeln zu bekennen, deren man sich nach schuldiger und 
sorgfältiger Erwägung erinnert, auch die verborgenen und die gegen d ie le tzten zwei der 
Zeh n Gebote, ebenso die Umstände, die die Art der Sü nde ändern; sondern ein solches 
Bekenntnis sei bloß nützlich z ur Bildung und Beruhigung des Büßenden und es sei frühe r 
nur zum Zweck der Auferlegung der kirchlichen Buße in Gebrauch gewesen; oder wer 
sagt, wenn sich jemand bemühe, alle Sünden zu bekennen, dann wolle er nichts mehr de r 
göttlichen Barmherzigkeit zum Verzeihen überlassen; oder endlich , es sei nicht e rlaubt, die 
läßlichen Sünden zu beichten, de r sei ausgeschlossen. 
8. Wer sagt, e in Bekenntnis aller Sünden , wie es die Kirche beobachte t, sei unmöglich und 
eine menschliche Überlieferung, die von gottesfürchtigen Me nschen abgeschafft werden 
müsse; oder es seien nicht alle Christgläubigen beider Geschlechte r nach de r Bestimmung 
der großen Kirchenversammlung im La teran einmal im Jahr d azu verpflichte t, und deshalb 
solle man den Christgläubigen raten, in der Fastenzeit n.icht zu beichten, der sei ausge­
schlossen"5. 

Einer Erklärung bedarf zunächs t der Ausdruck „sakramentales Bekenntnis" au s 
Kanon 6. Der theologische Kontext ergibt, daß darunter das Bekenntnis im all­
gemeinen noch vor der Unterscheidung in öffentliches und gehe imes Sündenbe­
kenntnis verstanden is t; diese Bezeichnung darf nicht im Sinne von allgemeines 
Bekenntnis interpretiert werden. Kanon 7 präzisiert das „sakramentale Be­
kenntnis" dahingehend, daß alle Todsünden einzeln zu beichte n sind, deren man 
sich bei einer vernünftigen Gewissenserforschung entsinnt. Dahinter s teht der 
aktualistisch gefärbte Todsünden begriff der Theologie jener Zeit. Aus dem Zu­
sammenhang des Kanons erhellt, daß das Konzil keineswegs um eine erschöp­
fende Darstellung der katholischen Auffassung hinsichtlich der Vollständigkeit 
des Bekenntnisses bemüht war. Kanon 8 stellt eine Schlußfolgerung aus dem 
vorhergehenden Kanon dar und verteidigt die bestehende Lehre und Praxis der 
Kirche. 
Erhebliche Interpretationsschwierigkeiten bereitet der Rekurs auf das „göttliche 
Recht" in den Kanones 6 und 7: ,,Zur Zeit des Tridentinums und auf diesem Kon­
zil unterschied man mehrere Grade des ,ius divinum'; der l. Grad umfaßte alles 
in der Schrift beider Tes tamente Enthaltene, der 2. Grad das implizit darin Ent­
haltene bzw. was sich in formeller Kon sequenz (logisch s tringent) aus dem Expli­
ziten deduzieren ließ, in einem 3. Grad des ,ius divinum' verstand man a) ent­
weder die Beschlüsse der Kirche und der Konzilien oder b) das, was in der Kirche 
als zweifelsfrei apostolische Institution, aber ohne Anhaltspunkt in der Schrift 
galt; im Falle 3b unterschied man noch einen 4. Grad des ,ius divinum', die Be­
schlüsse der allgemeinen Konzilien. die Grade 1 und 2 nannte man ,ius divinum 
simpliciter', der Grade 3b und 4 , ius divinum secundum quid' oderius human um 
sirnpliciter' " 6 • 

Eine subtile Auswertung der Konzilsakten ergibt nach H. Vorgrim ler, daß die Vä­
ter des Tridentinums das „gö ttliche Recht" der Kanones 6 und 7 im Sinne des 
,,ius divinum simpliciter" verstanden haben 7 • Demnach sei das sakramentale Be­
kenntnis aller einzelnen Todsünden als eine theologisch verbindliche Lehraus­
sage zu betrachten. Die nach tridentinische Theologie und Praxis der Buße liegen 
auf dieser Linie: ,,Die Forderung, daß alle nach der Taufe begangenen schweren 

5 J. Ne1111er !H. Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung (Regensburg 
91975) Nr. 665-667. 

6 H. Vorgrimler, Der Kampf des Chris ten mit de r Sünde: a. a . 0., 424. 
7 Vgl. H. Vorgrimler, a. a. 0., 425. 
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Sünden ın der sakramentalen ichte 1 einzelnen bekannt werden mussen, ıst
für die Theologen dieser Zeıt historisch un spekulativ eın selbstverständlicher
Besitz, da{fs ihnen 1Ur die rage geht, mit welchen Argumenten 111a S1€e
entsprechend der Schulrichtung, der INa  ’ angehört, a sinnvollsten verteidigen
ann“’8.

Selbstverständlich ist diese Auslegung des TIridentinums heute keineswegs
widersprochen. Es oibt die Meinung, ESs handle sich bei den ben zıt Kanones
revidierbare Disziplinarentscheide der Kirche, welche die konkrete Art des Sün-
denbekenntnisses Offen- un der Entscheidung der Kirche überlassen?. Vor-
grimler hat selinen Standpunkt dahin korrigiert, da{fs Kanon keine definitorische
Festlegung der Bekenntnispflicht er einzelnen dsünden enthalte, da CT sich
konkret keine häretische Ablehnung wendet. Kirchlich verbindliche TE
SEe1 allein, dafs das Bußsakrament eın üundenbekenntnis einschließen musse, das
Einzelgeständnis er dsünden ingegen stelle eiıne rein kirchliche egelung
dar19
Was iıst davon halten? Die Erhellung der Quellen und Hintergründe des Kon-
zils Öördert Aspekte zutage, die mehr zugunsten der ersten als der zweıten '0S1-
tion sprechen. Die nachtridentinische Tre und Praxıs der Buße sanktionieren
eine sehr eindeutige Auffassung der einschlägigen Beschlüsse VO Irient; fragt
siıch, ob einer olchen Tadılıon TUC  ickend nıcht auch eine gewIlsse interpretlie-
rende und legitimierende Funktion zukommt. raglic bleibt schliefßlich auch der
1ın der Diskussion das Irıdentinum äufig bemühte Rekurs auf die Geschicht-
1  el Wie weiıt rag konkret, wWenn ©T verantwortlich gehandhabt wird? Soll
er azu dienen, es und jedes heute Öögliche bzw als möglich Erscheinende
rechtfertigen, ann hrt sich selber ad absurdum. Der Begriff des Sündenbe-
kenntnisses ist sicher Offen und ach mehreren KRichtungen hın determinierbar:;
dennoch äflßt sich die rage nicht unterdrücken, ob die 1m Bufssakrament gefor-
derte Umkehr und das sakramentale Vergebungswort nicht ach einer entspre-
henden Aktion des Pönitenten verlangen, die VO Einsatz und Inhalt, VO  — der
Erfahrung un Empfindung her die Vorstellung des Bekenntnisses rechtfertigt.
Unter diesen Umständen besteht woh kein hinreichender run die isherige
theologische Verbindlichkeit des sakramentalen Bekenntnisses, w1ıe S1e ın den
Kanones un ZU USAaTuUuC kommt, In rage N tellen Die Verhandlungen
auf dem Irıdentinum lassen erkennen, da{fß sich das Konzil 1mM un der eologi-
schen Qualifikation des ‚„„‚modus secrete confitendi”, nicht aber des persönlichen
Bekenntnisses, nicht ausdrücklich festlegen wollte Das ONZzZ1ı argumentierte
und entschied 1m 1C auf zeitgenössische Ansichten un Schwierigkeiten. Da-
bei schlofß eın allgemeines Suüundenbekenntnis 1M KRahmen der Verhandlungen

Finkenzeller, Einzelbeichte, Generalabsolution und Bußgottesdienst aus dogmatischer Sicht:
1 @
Vgl Nıkolasch, Das Konzil V TIrient un die Notwendigkeit der kinzelbeichte 21 (1971)
150-167; ders., Zur Theologie und Praxıs des Bufßßsakramentes Pauner Erharter Hg.) Frei-
heit Schuld Vergebung (Wien 101; Oordes, kinzelbeichte und Bußgottesdienst. Zur
Diskussion ihrer Gleichwertigkeit: StdZ. 192 (1974) 3—-19; Stadel, e In Aufklärung und (Ie-
genwar (Paderborn 502; Finkenzeller, kinzelbeichte, Generalabsolution und Bußgottes-
dienst AUS dogmatischer Sicht a d. E:

10 Vgl Vorgrimler, Bußgericht und Einzelbekenntnis 1a 271 (1978) HC
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Sünden in der sakramentalen Beichte im einzelnen bekannt werden müssen, ist 
für die Theologen dieser Zeit historisch und spekulativ ein so selbstverständlicher 
Besitz, daß es ihnen nur um die Frage geht, mit welchen Argumenten man sie 
en tsprechend der Schulrichtung, der man angehört, am sinn volls ten verteidigen 
kann"8 . 

Selbstverständlich ist diese Auslegung des Tridentinums he ute keineswegs un­
widersp rochen. Es gibt die Meinung, es handle sich bei den oben zit. Kanones um 
revidierbare Disziplinarentscheide der Kirche, welche die konkrete Art des Sün­
den bekenntnisses offen- und der Entscheidung der Kirche überlassen 9. H. Vor­
grimler hat seinen Standpunkt dahin korrigiert, daß Kanon 7 keine definitorische 
Festlegung der Bekenntnispflicht aller einzelnen Todsünden enthalte, da er sich 
konkret gegen keine häretisch e Ablehnung wendet. Kirchlich verbindliche Lehre 
sei allein , daß das Bußsakrament ein Sündenbekenntnis einschließen müsse, das 
Einzelgeständnis aller Todsünden hingegen stelle eine rein kirchliche Regelung 
dar 1°. 
Was ist davon zu halten? Die Erhellung der Q uellen und Hintergründe des Kon­
zils fördert Aspekte zutage, die mehr zugunsten der ersten als der zweiten Posi­
tion sprechen. Die nachtridentinische Lehre und Praxis der Buße sanktionieren 
eine sehr eindeutige Auffassung der einschlägigen Beschlüsse von Trient; es fragt 
sich , ob einer solchen Tradition rückblickend nich t auch eine gewisse interpretie­
rende und legitimierende Funktion zukommt. Fraglich bleibt schließlich auch der 
in der Diskussion um das Tridentinum häufig bemühte Rekurs auf die Geschicht­
lichkeit. Wie weit trägt er konkret, wenn er vera ntwortlich gehandhabt wird? Soll 
er dazu dienen, alles und jedes heute Mögliche bzw. als möglich Erscheinende zu 
rechtfertigen, dann führt er sich selber ad absurdum. Der Begriff des Sündenbe­
kenntnisses ist sich er offen und nach mehreren Richtungen hin d eterminierbar; 
dennoch läßt sich die Frage nich t unterdr ücken, ob d ie im Bußsakram ent gefor­
derte Umkehr und das sakramentale Vergebungswort nich t nach einer entspre­
chenden Aktion des Pönitenten verlangen, die vom Einsatz und Inhalt, von de r 
Erfahrung und Empfindung her die Vorstellung des Bekenntnisses rechtfertigt. 

Unter diesen Umständen besteht wohl kein hinreichender Grund, die bisherige 
theologische Verbindlichkeit des sa kramentalen Bekenntnisses, wie sie in den 
Kanones 6 und 7 zum Ausdruck kommt, in Frage zu stellen. Die Verhandlungen 
auf dem Tridentinum lassen erkennen, daß sich das Konzil im Punkt der theologi­
schen Qualifikation des 11modus secrete confitendi", nicht aber d es persönlich en 
Bekenn tnisses, nich t ausdrücklich festlegen wollte. Das Konzil argumentierte 
und entschied im Blick auf zeitgenössische Ansich ten und Schwierigkeiten . Da­
bei schloß es ein allgemeines Sündenbekenn tnis im Rahmen der Verhandlungen 

8 J. Fi11kenzeller, Einzelbeichte, Generalabsolution und ßuBgottesdienst a us dogmatischer Sich t: 
a . a . 0 ., 80. 

9 Vg l. F. Nikolasch, Das Konzil von Trien t und die Notwendigkeit der Einzelbeichte: LJ 21 (1971) 
150-167; ders., Zur Theo logie und Praxis des Bußsakramen tes: W. Za1111er / H. Er/rar/er (Hg.), Frei­
heit - Schuld - Vergebung (Wien 1972) 101; P. /. Cordes, Einzelbeich te und BuBgottesdienst. Zur 
Diskussion ih rer G leichwertigkeit: StdZ 192 (1974) 3-19; K. Stadel, BuBe in Aufklärung und Ge­
genwart (Pade rborn 1974) 502; /. Fi11ke11zeller, Einzelbeichte, Generalabsolution und BuBgottes­
dienst aus dog matischer Sicht: a . a. 0. , 79. 

10 Vgl. H. Vorgrimler, BuBgerich t und Einzelbekenntnis: TGA 21 (1978) 76-84. 
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ber das Bufßsakrament aus un tellte das Junktim VOoO  —j sakramentalem Einzelbe-
kenntnis und sakramentaler Vergebung 1n der Beichte klar heraus, hne den An-
spruch erheben, den gesamten Fragenkomplex der Buße einer erschöpfenden
Behandlung unterwertfen. Darın steckt ohne Zweifel auch eın beachtliches
Quantum Offenheit für weiıtere Entwicklungen und Möglichkeiten, womıt
eologie und Praxis der Buße heute operieren können. Es ware aber ohl nicht
5ANZ zutreffend, typisch heutige Fragestellungen (wie die ach dem sakra-
mentalen harakter der Bufß feier) Urc eine entsprechende Interpretation tr1-
dentinischer Aussagen eEıIner Lösung entgegenführen wollen

Neue Weichenstellungen
Die Entscheidungen des Konzils Vo Irıent1 Fall der Buße sind sicher weiıter als
das, W as eine theologische und praktische Engführung In der Folgezeıt In S1Ee hin-
e1IN- bzw aus ihnen herausgelesen hat Ansätze einer gewlssen offiziellen Neu-
orlentierung auf dem Feld der Bufßfßstheologie un Bufspraxis zeigen sich erst wWwIe-
der 1m Zusammenhang miıt dem Vatikanum. Das Konzil selber at ZWarT nicht
ausdrücklich Zzu Bußsakrament Stelung g  MmMen, aber at immerhin Ak-
zente gesetzt, die nachher ın vielfältiger Weise wirksam werden ollten enr
grundsätzlicher Art ıst die ausdrückliche Formulierung des esialen spektes
der üunde und der Sündenvergebung‘**. DDie Liturgiekonstitution zieht die dar-
AUSs fällige Folgerung, WEnl S1€e VO Vorzug gemeinschaftlicher VOT privaten Feli-
ern spricht und eine Revısıon des Kıtus un der Formeln des Bufsakraments fOr-
dert!?. Von Bedeutung sind auch och die Verfügungen des Dekrets über die Ka-
tholischen Ostkirchen, die unbestimmten Bedingungen auch 1mM Fall des Bufs-
sakramentes eine Sakramentengemeinschaft mıiıt den orthodoxen Kirchen gestat-
ten !S Sie werden erganzt durch die nwendungs- und Ausführungsbestim-
MUNSEN des ökumenischen Direktoriums1*. Unter dem 1972 hat die
Glaubenskonkregatiıon seelsorgliche Ric  inıen S: Erteilung der sakramentalen
Generalabsolution erlassen, welche die In mehreren Einzelentscheidungen und
einer früheren Instruktion gewährte Möglichkeit einer sakramentalen Absolution
hne vorausgehendes vollständiges Süundenbekenntnis auf weiıtere aus-

dehnt!> hre Anpassung die jeweiligen Verhältnisse wurde der Kompetenz
der einzelnen Bischofskonferenzen übertragen; konkret handelt sich €e1 VOT
em die Interpretation des Begriffs ‚‚schwerwiegender Notfall“ gravis
cessitas). Die bundesdeutsche Bischofskonferenz hat das Bestehen der Voraus-
setzungen für diesen Notfall Zu gegenwärtigen eıtpun verneint!®. Die Oster-
reichischen 1SCHNOfTfe lassen eiıne unvorhersehbar orofße Zahl VO Pönitenten als
Rechtfertigungsgrund tür die Erteilung der sakramentalen Generalabsolution
gelten. Der französische Episkopat rechnet außerdem die Gruppenbeichte VO

Kindern azu Abgesehen VON den aufßereuropäischen Ländern hat die Schwei-
Zei Bischofskonferenz die Anwendungsmöglichkeiten der Generalabsolution

Konstitution über dıe Kırche 11; Dekret uüber Dienst und en der Priester
Vgl Nr. Z bzw

13 Vgl Nr.
14 Vgl Nr 42—44,
15

510514
Ormae pastorales CIrca absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam: AAS 64 (1972)

16 Vgl Meyer, Auf dem Weg Zu einer erneuerten Bufsdiszıiplin: (1973) E Finkenzeller,
a 3:
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über das Bußsakrament aus und stellte das Junktim von sakramentalem Einzelbe­
kenntnis und sakramentaler Vergebung in der Beichte klar h eraus, ohne den An­
spruch zu erheben, den gesamten Fragenkomplex der Buße einer erschöpfenden 
Behandlung zu unterwerfen. Darin steckt ohne Zweifel auch ein beachtliches 
Quantum an Offenheit für weitere Entwicklungen und Möglichkeiten, womit 
Theologie und Praxis der Buße heute operieren können. Es wäre aber wohl nicht 
ganz zutreffend, typisch heutige Fragestellungen (wie z . B. die nach dem sakra­
mentalen Charakter der Bußfeier) durch eine entsprechende Interpretation tri­
dentinischer Aussagen einer Lösung entgegenführen zu wollen. 

2. Neue Weichenstellungen 

Die Entsch eidungen des Konzils von Trient im Fall der Buße sind sicher weiter als 
das, was eine theologische und praktische Engführung in der Folgezeit in sie hin­
ein- bzw. aus ihnen herausgelesen hat. Ansätze einer gewissen offiziellen Neu­
orientierung auf dem Feld der Bußtheologie und Bußpraxis zeigen sich erst wie­
de r im Z usammenhang mit dem II. Vatikan um. Das Konzil selber hat zwar nicht 
ausdrücklich zum Bußsakrament Stellung genommen, aber es hat immerhin Ak­
zente gesetzt, die nachher in vielfältiger Weise wirksam werden sollten. Mehr 
grundsä tzlicher Art is t die ausdrückliche Formulierung des ekklesialen Aspektes 
der Sünde und der Sündenvergebung11 . Die Liturgiekonstitution zieht die dar­
aus fällige Folgerung, wenn sie vom Vorzug gemeinschaftlicher vor privaten Fei­
ern spricht und eine Revision des Ritus und der Formeln des Bußsakramen ts for­
dert 12. Von Bedeutung sind auch noch die Verfügungen des Dekrets über die ka­
tholischen Ostkirchen, die unter bes timmten Bedingungen auch im Fall des Buß­
sakramentes eine Sakramentengemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen gestat­
ten 13. Sie werden ergänzt durch die Anwendungs- und Ausführungsbestim­
mungen des ökumenischen Direktoriums14. Unter dem 16. 6. 1972 hat die 
Glaubenskonkregation seelsorgliche Richtlinien zur Erteilung der sakramentalen 
Generalabsolution erlassen, welche die in mehreren Einzelentscheidungen und 
einer früheren Instruktion gewährte Möglichkeit einer sakramentalen Absolution 
ohne vorausgehendes vollständiges Sündenbekenntnis auf weitere Fälle aus­
dehnt15. Ihre Anpassung an d ie jeweiligen Verhältnisse wurde der Kompetenz 
der einzelnen Bischofskonferenzen übertragen; konkret handelt es sich dabei vor 
allem um die Interpretation des Begriffs „schwerwiegender Notfall" (gravis ne­
cessitas) . Die bundesdeutsche Bischofskonferenz hat das Bestehen der Voraus­
setzungen für d iesen Notfall zum gegenwärtigen Zeitpunkt verneint 16 . Die öster­
reichischen Bischöfe lassen eine unvorhersehbar große Zahl von Pönitenten als 
Rechtfertigungsgrund für die Erteilung der sakramentalen Generalabsolution 
gelten. Der französische Episkopat rechnet außerdem die Gruppenbeichte von 
Kindern dazu. Abgesehen von den außereuropäischen Ländern hat d ie Schwei­
zer Bischofskonferenz die Anwendungsmöglichkeiten der Generalabsolution 

11 Vgl. Konstitution über die Kirche 11; Dekret übe r Dienst und Lebe n der Priester 5. 
12 Vgl. Nr. 27 bzw. 72. 
13 Vgl. Nr. 27. 
14 Vgl. Nr. 42-44, 46. 
15 Normae pastorales ci rca absolutione m sacramentalem generali modo impertiendam: AAS 64(1972) 

510-514. 
16 Vgl. H. B. Meyer, Auf dem Weg zu einer erneuerten Bußdiszipl in: LJ 23 (1973) 76f; }. Fi11ke11zel/er, 

a . a. 0 ., 89. 
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verhältnismäßig weitherzig gefa Diese römischen Bestimmungen ZUT sakra-
mentalen Generalabsolution en neben anderen Richtlinien Eingang gefunden
ın den VO  3 der Kongregation für den Gottesdienst unter dem 12 1973 veröf-
fentlichten ACIdO Paenitentiae”’, der die letzte offizielle Verlautbarung
Zu ema Buße darste Die darın pu  lizierte ‚‚Pastorale Einführung” Za
unter der Überschrift ‚„Die Feier des Bufßssakramentes’‘‘ olgende Möglichkeiten
auf

a) Die Feier der Versöhnung für einzelne: Damit 1st die tradıtlonelle orm des
Bufßsakramentes gemeint. Von hr el klar: ‚„„Das vollständige undenbe-
kenntnis un die Lossprechung des einzelnen sind ach wWwI1ıe VOT der einzige o_
dentliche Weg der Versöhnung der Gläubigen miıt Gott un der Kirche, eın
olches Sündenbekenntnis nicht physisch oder moralisch unmöglıc i1st‘/ 15 An
diese Aussage richten sich viele Fragen sowochl grundsätzlicher wıe praktischer
Natur; A ihrer regulierenden und normierenden Grundintention ist nicht
zweifeln, wWwWIıe 1eSs die Hinweise und Verstehenshilfen Johannes auls I1 eutlıc
unterstreichen*®.

Die gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mi1t Bekenntnis und Losspre-
chung der einzelnen: Diese Möglichkeit stellt eıne Art Kombination VON Buisgot-
tesdienst un Einzelbeichte dar S1e bildet eın offizielles Zugeständnis die se1it
1947 1m französischen 5Sprachraum un anderswo aufgekommenen ulistelern
ber die Rolle des Bufßsgottesdienstes 1m Rahmen der verschiedenen Weisen der
Versöhnung des Sünders miıt ott un Kıirche äufßert sich der ‚‚UOrdo Paeniten-
tiae  44 sehr zurückhaltend Die ulstieler gilt als eiıne lıturgische Ausdrucksgestalt
der bleibenden Umkehr, die ZUMT christlichen en gehört. Ihr Nutzen un ihre
Bedeutung werden VOT em 1mM ın  1C auf die Vertiefung der Bekehrung und
Bufsgesinnung SOWI1eEe den Empfang der Einzelbeichte tormuliert?1. Der Ermulti-
gSung ZU[: Teilnahme a Bufßsgottesdiensten steht die Warnung, S1e nicht mıiıt der
sakramentalen Beichte un Lossprechung Zu verwechseln, gegenüber. ber den
Eigencharakter des Bufsgottesdienstes reflektiert der eCUueE rdo nicht Von der
teilweise sehr heftig ge  rien Debatte ber die Sakramentalität der Bußfeier
scheint nichts auf; die Diskussion darüber ist 1ın den Hintergrund getreten. er
as zögernde römische Ja och die S1E ZUuU Sakramentsersatz hochstilisierenden
Übertreibungen en den Kalros der Bußandacht erkennen un wirksam WEeTlI -
den lassen. Als eine gemeinschaftliche Form der Buße un ausgezeichnete MÖög-
ichkeit der Gewissensbildung hätte S1Ee die ohnehin recht küuümmerliche Palette
17 H Meyer, a a .3 77 %; Baumegartner, Die Einführun der nNneuen Bußordnung ın der

Schweiz: ThPO 125 1977) 233—-249; Buckley, Neue Entwicklungen 1m Verständnis des ulssa-
kramentes: (1974) 515526
Im Deutschen hg den Liturgischen Instituten Salzburg, Irier un Zürich unter dem ı1te Die
Feier der Buße (Freiburg, vgl dazu Nufßbaum, Die Liturgie der Buße und Versöhnung 1mM
rdo Paenitentiae on 1973 (1975) 137-174, 224—-258; Dye, Kecherches SUT la penıtance:124 (1975) 111—129; Meyer, Zur Bufßspraxis ach dem Erscheinen des neuen TdoO Paeni-
entiaae: (1976) 156-164

19 d.,. C;;
200 Vgl Redemptor hominis Nr. 20U; Predi Ihema Priester, Diakone, Seminarısten 1Im Dom

Fulda ; &M 1980 Sekretarial der Deutschen Bischofskonferenz Heg.), aps oOhannes Paul Il ın
Deutschland Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 13 Dıves 1ın mısericordi.ia
Nr.

21 Ygl a a .
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verhältnismäßig wei therzig gefaßt 1 7
• Diese römischen Bestimmungen z ur sakra­

mentalen Generalabsolution haben neben anderen Richtlinien Eingang gefunden 
in den von der Kongregation für den Gottesdienst unter dem 2. 12. 1973 veröf­
fentlichten neuen „Ordo Paenitentiae", der d ie letz te offizielle Verlautbarung 
zum Thema Buße darstellt18 . Die darin publizierte „ Pas torale Einführung" zählt 
unter der Überschrift „ Die Feier des Bußsakramentes" folgende Möglichkeiten 
auf: 

a) Die Feier der Versöhnung für einzelne: Damit ist die traditionelle Form des 
Bußsakramentes gemeint. Von ih r heißt es klar: ,,Das vollständige Sündenbe­
kenntnis und die Lossprechung des einzelnen sind nach wie vor der einzige or­
dentliche Weg der Versöhnung der Gläubigen mit Gott und der Kirche, wenn ein 
solches Sündenbekenntnis nicht physisch oder moralisch unmöglich is t" 19. An 
diese Aussage richten sich viele Fragen sowohl grundsätzlicher wie praktisch er 
Natur; an ihrer regulierenden u nd normierenden Grundintention ist nicht zu 
zweifeln, w ie dies die Hinweise und Vers tehenshilfen Johannes Pauls II. deutlich 
unterstreichen 20 . 

b) Die gemeinschaftlich e Feier der Versöhnung mit Bekenntnis und Losspre­
chung der einzelnen: Diese Möglichkeit stellt eine Art Kombination von Bußgot­
tesdienst und Einzelbeichte dar. Sie bildet ein offizielles Zugeständnis an d ie seit 
1947 im französischen Sprachra um und anderswo aufgekommenen Bußfeiern. 
über die Rolle des Bußgottesdiens tes im Rahmen der verschiedenen Weisen der 
Versö hnung des Sünders mit Gott und Kirche äußert sich der „Ordo Paeniten­
tiae" sehr z urückhaltend. Die Bußfeier gilt a ls eine liturgische Ausdrucksgestalt 
der bleibenden Umkehr, die zum chris tlichen Lebe n gehört. Ihr Nutzen und ihre 
Bedeutung werden vor allem im Hinblick auf d ie Vertiefung der Bekehrung und 
Bußgesinnung sowie den Empfang der Einzelbeich te formuliert21 . Der Ermuti-

. gung z ur Teilnahme an Bußgottesdiensten steht die Warnung, sie nicht mit der 
sakramentalen Beichte und Lossprechung zu verwechseln, gegenüber. über den 
Eigencharakter des Bußgottesdienstes reflektiert der ne ue Ordo nicht. Von der 
teilweise sehr heftig geführten Debatte über die Sakramentalität der Bußfeier 
scheint nichts auf; die Diskussion darüber ist in den Hintergrund getreten. Weder 
das zögernde römische Ja noch die sie zum Sakramentsersatz hoch stilisierenden 
Übertreibungen haben den Kairos der Bußandacht erkennen und w irksam wer­
den lassen . Als eine gemeinschaftliche Form der Buße und ausgezeichnete Mög­
lichkeit der Gewissens bildung hätte sie die ohnehin recht kümmerliche Palette 

17 Vgl. J-i. 8. Me1Jer, a. a . 0., 77f; }. 8n11111gnr/11er, Die Einfüh rung der neuen Bußordnung in der 
Schweiz: ThPQ 125 (1977) 233-249; F. }. 811ckley, Neue Entwicklungen im Verständnis des Bußsa­
kramentes: IKZ 3 (1974) 515-526. 

18 Im Deutschen hg. von den Liturgischen Instituten Sa lzburg, Trier und Zürich unter dem Titel: Die 
Feier de r Buße (Freiburg 1974); vgl. dazu 0. N11ßbn11 111, Die Liturgie der Buße und Versöhnung im 
Ordo Paeni tentiae von 1973: LJ 25 (1975) 137-174, 224-258; D. Dye, Recherches sur Ja penitance: 
MD 124 (1975) 111-129; J-i. 8. Meyer, Zur Bußpraxis nach dem Erscheinen des neuen Ordo Paeni­
tentiae: LJ 26 (1976) 156--164. 

19 A. a . 0 ., 23. 
20 Vgl. Redemptor hominis Nr. 20; Predigt zum Thema Priester, Diakone, Seminaris ten im Dom zu 

Fulda am 17. 11. 1980: Sekrelarinl der Deulsc/re11 Bisclrofsko11fere11z (Hg.), Papst Johannes Paul II. in 
Deutschland = Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 25 (1980) 112; Dives in misericordia 
N r. 13. 

21 Vgl. a . a . 0., 37. 
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des Buflßsetuns heute wertvoll bereichern können. Dazu ware ohl auch e1in be-
herztes und posıtıves Wort D  — rage der Vergebung ertforderlich BCeWESECN, das
durchaus nicht die bestehenden (Grenzen hnätte aufweichen oder verwischen
mMusSsen Heute gleicht die Bußfeier (abgesehen VO  3 den Fällen, WO S1e mıiıt einer
sakramentalen oder quasi-sakramentalen Absolution verbunden WIT'! eiıner VOI-

saumten Gelegenheit*“.
C) DiIie gemeinschaftliche Felier der Versöhnung mıiıt allgemeinem Bekenntnis und
Generalabsolution: Diese Oorm der Buße greift zurück auf die ‚‚Pastoralen Nor-
INE für die sakramentale Generalabsolution“‘‘ der Glaubenskongregation un
zieht daraus für die Reform des kirchlichen Bulßswesens die entsprechenden Kon-
SCQUENZEN, welche mıiıt den für die Felier der (GGeneralabsolution wichtigen iturgi-
schen Anweisungen versehen werden. Es besteht kein Zweifel, dafß die pastorale
Einführung diese Möglichkeit der S11 ndenvergebung eher restriktiv und als Aus-
nahme gehandhabt wılıssen ll Diese ursprüngliche Intention, die mıiıt einem pa-
storalen Notstand operlert, ist ın der Zwischenzeit Urc die auf nationaler Ebene
erfolgten Anpassungsversuche ın der DPraxis teilweise schon unterlaufen der
wenigstens verdeckt worden. Das führt Z.UT paradoxen Situation, da{fßs mancher-
Tts die sakramentale Generalabsolution ZUrI ‚‚ordentlichen Weg” der Buße und
Versöhnung geworden ist, während dıe Einzelbeichte den Ausnahmefall dar-
stellt Sicher sind die römischen Bestimmungen selber da dieser Entwicklung
nicht 5ALLZ unschuldig**. S1e rfüllen die Bedingungen un Erwartungen, die
INan eine kirchliche Rahmenordnung richten müßte, In einem 1U bedingten
Maifse Es ist richtig, da{fs S1€e den für die Pastoral Verantwortlichen einen verhält-
nismäßig großen Ermessensspielraum gewähren, gleichzeitig aber sind Begriff-
( e  el un Argumentationsweise azu geeignet, der Kasuistik In Theorie und
Praxis eın weltes Tummelfeld eröffnen. Verschiedene Tendenzen scheinen
diese Befürchtung d bestätigen. Für die Bufse dürfte eine nicht verbergende
Diskrepanz zwischen der TE der Kirche und der In einzelnen Käumen Pa-
gıerten Praxıs außerst nachteilig SeIN; S1Ee tührt auf die Dauer einer Aushöhlung
beider
Dazu kommt, dafs In die theologische Diskussion teilweise eın Denken Eingang
gefunden hat, das die Fragen der Buße nıcht aus der Miıtte und des christlı-
chen Verständnisses VO Umkehr und Versöhnung eroOrtert, sondern eher VO  —

eripheren und kasuistisch klingenden Positionen AaUs argumentert. So dürfte
nicht unbedingt eın besonderes Gütezeichen einer Theologie se1n, die meınt, aAaUSs

dem Fehlen einer offiziellen Ungültigkeitserklärung der 1 Rahmen einer Bufs-
feier erteilten sakramentalen Absolution auf eıne möglıche Sakramentalität des
Bufßgottesdienstes schließen können. In eine ahnlıche Richtung welılst dieZ

erfolgte erengung der verschiedenen Wege der Bufße auf die rage ach
dem sakramentalen harakter der Vergebung. Die damıt verbundene Fixierung
Öördert möglicherweise neben eiıner tutioristischen aubens- und Frömmig-

Vgl Schlemmer, Wert und Grenzen des Bußgottesdienstes: Klerusblatt 61 (1981) 51—-53
A Vgl Lehmann, Generalabsolution Einzelbeichte Bufßgottesdienst: (1972) Zur

Geschichte und gegenwartıgen Problematik der Generalabsolution vgl Eppacher, Die (‚eneral-
absolution hre Geschichte (9.—-14 h.) und die gegenwartıige Problematik 1Im Zusammenhang mıt
den gemeinsamen Bufßlfeiern: (1968) 296—-308, 385—421; Benrath, Buße, Historisch:

VII (1980) 452—-473
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des Bußetuns heute wertvoll bereichern können. Dazu wäre wohl auch ein be­
herztes und positives Wort zur Frage der Vergebung erforderlich gewesen, das 
durchaus nicht die besteh enden Grenzen hätte aufweichen oder verwischen 
müssen. Heute gleicht die Bußfeier (abgesehen von den Fällen, wo sie mit einer 
sakramentalen oder quasi-sakramentalen Absolution verbunden wird) einer ver­
säumten Gelegenheit22 . 

c) Die gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit allgemeinem Bekenntnis und 
Generalabsolution: Diese Form der Buße greift zurück auf die 11Pastoralen Nor­
men für die sakramentale Generalabsolution" der Glaubenskongregation und 
zieht daraus für die Reform des kirchlichen Bußwesens die entsprechenden Kon­
sequenzen, welche mit den für die Feier de r Generalabsolution wichtigen liturgi­
schen Anweisungen versehen werden. Es besteht kein Zweifel, daß die pastorale 
Einführung diese Möglichkeit der Sündenvergebung eher restriktiv und als Aus­
nahme gehandhabt wissen will. Diese ursprüngliche Intention, die mit einem pa­
storalen Notstand operiert, ist in der Zwischenzeit durch die auf nationaler Ebene 
erfolgten Anpassungsversuche in der Praxis teilweise schon unterlaufen oder 
wenigstens verdeckt worden. Das führt z ur paradoxen Situation, daß mancher­
orts die sakramentale Generalabsolution zum „ordentlichen Weg" der Buße und 
Versöhnung geworden ist, während die Einzelbeichte den Ausnahmefall dar­
stellt. Sicher sind die römischen Bestimmungen selber an dieser Entwicklung 
nicht ganz unschuldig2 3 . Sie erfüllen die Bedingungen und Erwartungen, die 
man an eine kirchliche Rahmenordnung richten müßte, in einem nur bedingten 
Maße. Es ist richtig, daß sie den für die Pas toral Verantwortlichen einen verhält­
nismäßig großen Ermessensspielraum gewähren, gleichzeitig aber sind Begriff­
lichkeit und Argumentationsweise dazu geeignet, der Kasuistik in Theorie und 
Praxis ein weites Tummelfeld zu eröffnen. Verschiedene Tendenzen scheinen 
diese Befürchtung zu bestätigen. Für die Buße dürfte eine nicht zu verbergende 
Diskrepanz zwischen der Lehre der Kirche und der in einzelnen Räumen propa­
gierten Praxis äußerst nachteilig sein; sie führt auf die Dauer zu einer Aushöhlung 
beider. 
Dazu kommt, daß in die theologische Diskussion teilweise ein Denken Eingang 
gefunden hat, das die Fragen der Buße nicht aus der Mitte und Fülle des christli­
chen Vers tändnisses von Umkehr und Versöhnung erörtert, sondern eher von 
peripheren und kasuistisch klingenden Positionen aus argumentiert. So dürfte es 
nicht unbedingt ein besonderes Gütezeichen einer Theologie sein, die meint, aus 
dem Fehlen einer offiziellen Ungültigkeitserklärung der im Rahmen einer Buß­
feier erteilten sakramentalen Absolution auf eine mögliche Sakramentalität des 
Bußgottesdienstes schließen zu können. In eine ähnliche Richtung weist die allzu 
frü h erfolgte Verengung der verschiedenen Wege der Buße auf die Frage nach 
dem sakramentalen Charakter der Vergebung . Die damit verbundene Fixierung 
fördert möglicherweise neben einer tutioristischen Glaubens- und Frömmig-

22 Vg l. K. Schlemmer, Wert und Grenzen des Bußgottesdienstes: Klerusblatt 61 (1981) 51-53 (Lit.). 
23 Vgl. K. Lehma11n, Generalabsolution - Einzelbeichte - Bußgottesdienst: IKZ 1 (1972) 47~78. Zur 

Geschichte und gegenwärtigen Problematik d er Generalabsolution vgl. A. Eppac/1er, Die General­
absolution. Ihre Geschichte (9.-14. Jh.) und die gegenwärtige Problematik im Zusammenhang mi t 
den gemeinsamen Bußfeiern: ZkTh 90 (1968) 296-308, 385-421; G. A. Benratlz, Buße, Historisch: 
TRE Vll (1980) 452-473. 
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keitshaltung zugleic eıne Entleerung der ‚,‚verıtas sacrament”“ (Thomas VO  —
Aquin). Zu bedenken bleibt außerdem, dafs die 1M ‚‚Ordo Paenitentiae‘ der (3@8.
neralabsolution zuerkannte Sakramentalität eıne BanNzZ und al VO der Beichte
abgeleitete und auf S1e hingeordnete ist Das äfst theologisch den 1INnNnAadruc ent-
stehen, dafß die sakramentale Generalabsolution voll und Sanz 1Im Kontext des
Bufßssakramentes, nicht aber als selbständige Weise der sakramentalen Buße VOeI-
standen werden ll Legt INan, WIE CS recht un billig ist, eine nicht-aktualisti-
sche Auffassung VO  - e  T, Buße un Vergebung zugrunde, annn könnte INan
die sakramentale Generalabsolution geradezu als einen antızıplerten Bestandteil
des Bufssakramentes begreifen, da dieses ach wıe VOT als ‚‚der einzige ordentli-
che Weg der Versöhnung der Gläubigen mıit Gott und der Kirche“ bezeichnet
wird®+.

Überblickt [Nan jene Wegstrecke, die Theologie un Praxis der Bufße 1m NnscChIu
den ‚‚Ordo Paenitentiae‘ zurückgelegt en, annn zeıigt sich weder eine e1n-

deutige Klärung och eine Beruhigung ın der theologischen Fragestellung un
pastoralen Situation. Die Entwicklung weist kein deutliches Profil auf; angesichtsihres Verlaufs äfßt sich die Beobachtung nicht unterdrücken, wıe cschr eologi-
sches Problembewußtsein un pastoraler Takt gefragt Sind. Zu den relativ festen
Urlientierungsdaten gehören die hinsichtlich ihrer Intention klaren un ın der Ke-
gelung der kirchlichen Bufspraxis bis heute gültigen Weisungen des Iridenti-
Uumns nen zufolge kommt dem Bufssakrament ın Gestalt der Einzelbeichte eıne
unverwechselbare Priorität Diese verdiente ©65, dafs S1e In all ihren Implikatio-
nen un Zusammenhängen ın den ICSwird; azu gehören neben
der vollen Kealität un Gestalt des Sakramentes auch der opender un Empfän-
SCrI, denen die darin enthaltenen Möglichkeiten un Hilfen ın ihrer unersetzli-
chen Rolle bewulfst gemacht werden ollen Man wird ohl ohne Übertreibung
behaupten können, da{fs eın Teil der gegenwärtig angestellten Überlegungen
nicht unbedingt sehr bufssakramentsfreundlich ist
Die 1M ‚‚Ordo Paenitentiae‘‘ zusammengefafßten Ric  iınıen sprechen sich klar
zugunsten der Einzelbeichte als der sakramentalen orm un des Bufsgottesdien-
sStes als der nicht-sakramentalen Form der Bufse aus:; eutliıc abgesetzt davon e_
wähnen S1Ee die bestimmte Voraussetzungen gebundene Möglichkeit der
kramentalen Generalabsolution, die In unverkennbarer Abhängigkeit VO bishe-
rgen Bufßfßsakrament und in ebenso entschiedener Hinordnung auf gesehen
wird. An der Eindeutigkeit der lehramtlichen Verteilung der Akzente und Priori-
aten kann kein Zweifel bestehen. Es ware ohl Interesse der Ganzheit der
‚„‚Sache”“, WenNnn Theologie un Seelsorge diesen Zusammenhang nd Cdie arın
ausgedrückte Zuordnung 1mM Auge behielten, ohne vorschnell bestimmte
Aspekte un Möglichkeiten ZUIN Schaden anderer und damit des (Ganzen 1SO-
lieren. Notsituationen, Ausfallerscheinungen un Schwierigkeiten psychologi-
scher Art sınd och kein rund, um die Sinnhaftigkeit und Berechtigung der Ein-
zelbeichte als olcher ın Zweiftfel ziehen. Solche Erfahrungen können ebenso
eın Appell dafür se1n, die Bedeutung des Sakramentes LIECEU ersc  1eisen und die
Fehler eıner einselitigen Bußerziehung un -praxI1s korrigieren. Ein Ausweg
aus der Sackgasse, ın die eologie un Praxis der Bufße heute mehr und mehr

Die Feier der Buße Nr. 31
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keitshaltung zugleich eine Entleerung der „ veritas sacramenti" (Thomas von 
Aquin). Zu bedenken bleibt außerdem, daß d ie im „Ordo Paenitentiae" der Ge­
neralabsolution zuerkannte Sakramentalität eine ganz und gar von der Beichte 
abgeleite te und auf sie hingeordnete ist. Das läßt theologisch den Eindruck ent­
s tehen, daß die sakramentale Generalabsolution voll und ganz im Kontext des 
Bußsakramentes, n icht aber als selbständige Weise der sakramentalen Buße ver­
standen werden will. Legt man, wie es recht und billig ist, eine nicht-aktualisti­
sche Auffassung von Umkehr, Buße und Vergebung zugrunde, dann könnte man 
die sakramentale Generalabsolution geradezu als einen antizipierten Bestandteil 
des Bußsakramentes begreifen, da dieses nach wie vor als „der ein zige ordentli­
che Weg der Versöhnung der Gläubigen mit Gott und der Kirche" bezeichnet 
wird 24 . 

Uberblickt man jene Wegs trecke, die Theologie und Praxis der Buße im Anschluß 
an den „Ordo Paenitentiae" zurückgelegt haben, dann zeigt sich weder eine ein­
deutige Klärung noch eine Beruhigung in der theologischen Fragestellung und 
pastoralen Situation. Die Entwicklu~g.weist kein de utliches Profil auf; angesichts 
ihres Verlaufs läßt sich die Beobachtung nicht unterdrücken, wie sehr theologi­
sches Problembewußtsein und pastoraler Takt gefragt sind. Zu den relativ festen 
Orientierungsdaten gehören die hinsichtlich ihrer Intention klaren und in der Re­
gelung der kirchlichen Bußpraxis bis heute gültigen Weisungen des Tridenti­
nums. Ihnen zufolge kommt dem Bußsakrament in Gestalt d er Einzelbeichte eine 
unverwechselbare Priorität zu. Diese verdiente es, daß sie in all ihren Implikatio­
nen und Zusammenhängen in den Blick genommen wird; dazu gehören neben 
der vollen Realität und Gestalt des Sakramentes auch der Spender und Empfän­
ger, denen die darin enthaltenen Möglichkeiten und Hilfen in ihrer unersetzli­
chen Rolle bewußt gemacht werden sollen . Man wird wohl ohne Übertreibung 
behaupten können, daß ein Teil der gegenwärtig angestellten Überlegungen 
nicht unbedingt sehr bußsakramentsfreundlich ist. 
Die im „Ordo Paenitentiae" zusammengefaßten Richtlinien sprechen sich klar 
zuguns te n der Einzelbeichte ais der sakramentalen Form und des Bußgottesdien­
stes als der nicht-sakramentalen Form der Buße aus; deutlich abgesetzt davon er­
wähnen sie die an bestimmte Voraussetzungen gebundene Möglichkeit der sa­
kramentalen Generalabsolution, die in unverkennbarer Abhängigkeit vom bishe­
rigen Bußsakrament und in ebenso entschiedener Hinordnung auf es gesehen 
wird. An der Eindeutigkeit der lehramtliche n Verteilung der Akzente und Priori­
täten kann kein Zweifel bestehen. Es wäre wohl im Interesse der Ganzheit der 
„Sache", wenn Theologie und Seelsorge diesen Zusammenhang und die darin 
ausgedrückte Zuordnung im Auge behielten, ohne vorschnell bestimmte 
Aspekte und Möglichkeiten zum Schaden anderer und damit des Ganzen zu iso­
lieren. Notsituationen, Ausfallerscheinungen und Schwierigkeiten psychologi­
scher Art sind noch kein Grund, um die Sinnhaftigkeit und Berechtigung der Ein­
zelbeichte als solcher in Zweifel zu ziehen. Solche Erfahrungen können ebenso 
ein Appell dafür sein, die Bedeutung des Sakramentes neu zu erschließen und die 
Fehler einer einseitigen Bußerziehung und -praxis zu korrigieren. Ein Ausweg 
aus der Sackgasse, in die Theologie und Praxis der Buße heute mehr und mehr zu 

24 Die Feier der Buße Nr. 31. 
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geraten drohen, wird sich 11UTr dann auftun, Wenn die bestehenden Möglichkeiten
auf dem Hintergrund des entsprechenden theologischen Zusammenhangs BCDC-
hen und praktiziert werden.

Einige theologische rundaspekte der Buße
Exegese, ogmatik, Liturgiewissenschaft un Pastoraltheologie en ıIn den
veErgangeNEN Jahren eiıne el wertvoller Dimensionen der Buflße und des Bulfs-
geschehens freigelegt, ber die 111a nıcht Zu rasch ZUrT Tagesordnung der rel-
1E  — Praxis übergehen sollte Vor en praktischen Weisungen bedarf die Buße
bestimmter elementarer Verstehenshilfen, 1ın denen Grundperspektiven aufge-
zeigt werden. Damit stellt sich zudem die rage ach dem geeıgneten Zugang
un der entsprechenden Vermittlung; 1ın dieser Hinsicht könnte die eologie
ohl ein1ges beli den modernen Humanwissenschaften, der Anthropologie un
Psychologie, lernen®°. Bevor die verschiedenen tradierten und Wege der
Buße ZU1 ‚,Therapie” des Menschen beizutragen vermögen, bedartf die Buße sel-
ber einer ‚„„Therapie”. In diesem ınn soll auf einıge bufstheologische Schwer-
punkte auswahlweise kurz aufmerksam gemacht werden.

a) Vergebung: Der eCUeE ‚‚Ordo Paenitentiae” hat das Wort ‚„‚Beichte” UrcC die
Bezeichnung ‚„‚ Versöhnung” abgelöst. In dieser terminologischen Anderung
werden zugleic auch sachlich Akzente gesetzt. DE 1 eutschen 5Sprach-
gebrauc der Begriff ‚‚Versöhnung” eine stark funktionale, sozial-ethische 15ö-
NUung ANSCHNOIMIM hat, iıst CS ohl sinnvoller, ihn 1 theologischen Sprachge-
brauch Urc ‚‚ Vergebung” ersetzen Was Vergebungel annn INa  ; be-
sten eispiel menschlicher Vergebungspraxis studieren. Dort bedeutet Ver-
gebung: Amnestie oder Annullierung der Schuld, Stiftung Gemeinschaft,
Ermöglichung eines Anfangs, schöpferische Erneuerung des Menschen
un SEINES Lebens Es dürfte nicht schwerfallen, VO  —; dieser Modellerfahrung aus
auf das vergebende andeln (jottes Z.u schließen ‚‚Got läfst seın Verhältnis
115 Menschen nıiıcht al Schuld scheitern. Er ruft un COAg Gemeinschaft
mıiıt hm Er verzichtet darauf, cdıie Schuld HCHCH un hochzuhalten, weil das
SCeTE Verstofsung bedeuten würde. Er SE{IZ se1ine Allmacht vergeben e1n, des
Menschen Herz A inden und Aa1ls5 Ziel Z.Uu führen. Gott 1e en Menschen
da{fs keine menschliche Schuld seine 1e ermüden kann, ihn daran hindern
kann, uns I suchen. Und In der Vergebung erneuert en Menschen, Ööffnet er

Möglichkeiten, ermächtigt 61 iıhn, die eıgene Schuld geringer wlegen las-
sSenMN als die Erfahrung, geliebt f werden‘/26.
Blickt Ian auf den Verlauf menschlicher Geschichte und Geschichten, annn äflt
sich die Möglichkeit nd Wirklichkeit der Vergebung nıcht VO ihnen her aDle1-
ten, sondern als eın einz1ges under begreifen. rsprung nd Urbild er
Vergebung ist der vergebende (Cjott selber, wWwWI1e ıhn Jesus 1 CGileichnis VOoO  - 15,
1132 unübertreffbar gezeichnet at 1C der Mensch und seine Schuld stehen

Vg Lauer, Schuld das omplexe Y”Phänomen (Kevelaer Beck, Das Problem des Bösen
un seiner Bewältigung München Goetschi, DDer Mensch und seıne Schuld Das Schuld-
verständnis der Psychotherapie In seiner Bedeutung für eologie und Seelsorge (Zürich

Dorn, Schuld wWas ıst das? (Donauwörth 1977)
Emeıts, Schuld und Vergebung heute: StdZ 95 451; vgl Nußbaum, 74 147-169;
Wagner / Lönning, Buße TRE VII
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geraten drohen, wird sich nur dann auftun, wenn d ie bestehenden Möglichkeiten 
auf dem Hintergrund des e ntsprechenden theologischen Zusammenhangs gese­
hen und praktiziert werden. 

3. Einige theologische Grundaspekte der Buße 

Exegese, Dogmatik, Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie haben in den 
vergangenen Jahren eine Reihe wertvoller Dimensionen der Buße und des Buß­
geschehens freigelegt, über die man nicht allzu rasch zur Tagesordnung der rei­
nen Praxis übergehen sollte. Vor allen praktischen Weisungen bedarf die Buße 
bestimmter elementarer VerstehenshiHen, in denen Grundperspektiven aufge­
zeigt werden. Damit stellt sich zudem die Frage nach dem geeigneten Zugang 
und der entsprechenden Vermittlung; in dieser Hinsicht könnte die Theologie 
wohl einiges bei den modernen Humanwissenschaften, der Anthropologie und 
Psychologie, lernen 25 . Bevor die ve rschiedenen tradierten und neuen Wege der 
Buße zur „ Therapie" des Menschen beizutragen vermögen, bedarf die Bußesel­
ber einer „ Therapie". In diesem Sinn soll auf einige bußtheologische Schwer­
punkte auswahlweise kurz a ufmerksam gemacht werden. 

a) Vergebung: Der neue „Ordo Paenitentiae" hat das Wort „ Beichte" durch die 
Bezeichnung „ Versöhnung" abgelöst. In dieser terminologischen Änderung 
werden zugleich a uch sachlich neue Akzente gesetzt. Da im deutschen Sprach­
gebrauch der Begriff„ Versöhnung" eine stark funktionale, sozial-ethische Tö­
nung angenommen hat, ist es wohl sinnvoller, ihn im theologischen Sprachge­
brauch durch „ Vergebung" zu ersetzen. Was Vergebung heißt, kann man am be­
sten am Beispiel menschlicher Vergebungspraxis studieren. Dort bedeutet Ver­
gebung: Amnestie oder Annullierung der Schuld, Stiftung neuer Gemeinschaft, 
Ermöglichung eines ne uen Anfangs, schöpferische Erneuerung des Menschen 
und seines Lebens . Es dürfte nicht schwerfallen, von dieser Modellerfahrung aus 
auf das vergebende Handeln Gottes zu schließen: ,,Gott läßt sein Verhältnis zu 
uns Menschen nicht an unserer Schuld scheitern. Er ruft uns zur Gemeinschaft 
mit ihm. Er verzichte t darauf, die Schuld gegen uns hochzuhalten, weil das un­
sere Verstoßung bedeuten würde. Er setzt seine Allmacht vergebend ein, um des 
Menschen Herz zu find en und a ns Ziel zu führen. Gott liebt den Menschen so, 
daß keine menschliche Schuld seine Liebe ermüden kann, ihn daran hindern 
kann, uns zu suchen. Und in der Vergebung erneuert er den Menschen, öffne t er 
neue Möglichkeiten, ermäch tig t er ih n, die eigene Schuld geringer wiegen z u las­
sen als die Erfahrung, geliebt zu werden"26 . 

Blickt man auf den Verlauf menschlicher Geschichte und Geschichten, dann läßt 
sich die Möglichkeit und Wirklichkeit der Vergebung nicht von ihnen her ablei­
ten, sondern nur als ein einziges Wunder begreifen. Ursprung und Urbild aller 
Vergebung ist der vergebende Gott selber, wie ihn Jesus im Gleichnis von Lk 15, 
11-32 unübertre ffbar gezeichnet h at: ,,Nicht der Mensch und seine Schuld stehen 

25 Vg. W. Lauer, Schuld - das komplexe Phä nomen (Kevelaer 1972); /. Beck, Das Problem des Bösen 
und seiner Bewältigung (München 1976); R. Goelschi, Der Mensch und seine Schuld. Das Schuld­
vers tändnis de r Psycho therapie in seiner Bede utung für Theologie und Seelsorge (Zürich 1976); 
A. M. Dom, Schuld - was ist das? (Donauwörth 1977). 

26 D. Emeis, Schuld und Vergebung heute: StdZ 195 (1977) 451; vgl. 0. Nußbaum, a. a. 0., 147-169; 
F. Wag11er / /. l.ii11 11i11g, Buße: TRE VII 473-492. 
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1Im Mittelpunkt dieses Kechtswandels Vergebung), sondern ott und seine
Arbeit, ott un sSeın Sleg. afls ott für mich eintrıitt, jeg arın egründe
da{fs CT für sich eintritt. Mein ei] jeg darın begründet, dafs Gott se1ıne Sa-
che geht und meılne ose acC In diese seıine (gute) aCcC eingeschlossen i1st‘“27

Soll diese Rede VO der Vergebung nicht entleert werden, bedart S1€e der g_
schichtlichen Konkretisierung, des geschichtlichen ‚,‚Ortes’”” Jesus Christus ıst
das Real- un Handlungssymbol des vergebenden Gottes ıIn der Geschichte In
ihm hat ott die bleibende Versöhnungstat gesetZzT, der Welt den Geist der Ver-
gebung eingestiftet und die Geschichte umgeschaffen. Der Radius dieser Ver-
söhnungstat reicht ıIn Gestalt der Kirche über den streng historischen Zeitraum
hinaus: ‚‚Kirche heißt Vergebung‘‘28, Kirche, Gemeinde und as einzelne Mrı-
stenleben sind Stätten un Zeichen der Vergebung; ın ihnen inkarniert sich g_
wıissermafißen das vergebende Verhalten und Handeln Gottes fortwährend In
Welt und Geschichte
Vergebung ware nicht, W as ihr Name besagt, ware S1IE nıicht eın zutiefst schöpferi-
scher Vorgang. Hiıer kommt hre gÖöttliche Komponente zu Vorschein. erge-
ben übersteigt erfahrungsgemäß ur allzu Oft das Vermögen VO  - Menschen. Das
vergebende Iun Gottes gilt dem Menschen als Sünder Dieses nımmt mıiıt dem
Nein oder Wıderspruch des Sünders (jott auf und wird €1 als eın auU-
derst schöpferisches tatıg. Es erwelst se1ine Ta darın, dafs es sich nıicht 1U  —
eın Niıchts, sondern eın Nein wendet, das ın der TrTe Vo alten Z
nNeuen Menschen umgeschaffen werden mu{(s Darın 1eg die Zukunft un Ver-
heifßsung röffnende Dimension der Vergebung. Es ware verkehrt, wollte Ian
diese verwandelnde Dynamik der Vergebung aktualistisch un punktuell m1(s-
verstehen. Unser Bekenntnis des Glaubens a Cdie Vergebung der Sünden richtet
sich auf eın letztes, en Widerstand HCHCN ott überwindendes Wunder der
Vergebung bei der Vollendung VO Welt und Mensch Diese Hoffnung schlie(t
keineswegs aus, da{fs die endgültige Überwindung aller un anfanghaft und
zeichenhaft bereits jetzt irklichkeit wird.
Von der Vergebung äßt sich die Frage nach der Vollmacht ZUT Vergebung nıcht
TrTennen Die Vollmachtsfrage wurde schon d Jesus 1mM Zusammenhang nıt S@1-
nerTr Vergebungspraxis gerichtet (vgl Mt 9, 2 A 48f) Die Wirklichkeit der
Vergebung äng entscheidend VO der Verheißung und raft des Geistes 1
Wort der Vergebung selber ab Das vollmächtige Wort der Vergebung gehört Zu

gehorsamen Grundauftrag der Kirche un wird auf verschiedene Weise verwirk-
1C Seine höchste orm stellt die sakramentale Absolution dar In ihr kommen
sowochl das kEvangelium wıe die fürbittende Funkton der Kıirche ın etzter Aufgip-
felung und äußerstem Einsatz ZUT!T Geltung. UrcC ihren amtlichen, die ubjekti-
vıtät des Priesters un Pönitenten übersteigenden Charakter bringt S1e auf eine
sehr sachgemäße Weise die Eigenart der Vergebung und die entscheidende
ahrheı ber den Menschen Z.UIN usdruck?*?

b) Umkehr: Mit ihr wird eine christliche Grun  efindlichkeit angesprochen, de-
TenN Verschüttung Urc die gegenwärtige Krise des Bufßssakramentes signalisiert
27 Iwand, Predigtmeditationen (Göttingen 384

Glaubensverkündigung für Erwachsene (Freiburg, 5007
Vgl Löser, „Ego bsolvo Über dıe Absolution 1ın der Beichte: IK Z (1978) 405

218

im Mittelpunkt dieses Rechtswandels(= Vergebung), sondern Gott und seine 
Arbeit, Gott und sein Sieg. Daß Gott fü r mich eintritt, liegt darin begründet . .. , 
daß er für sich ein tritt. Mein Heil liegt darin begründet, daß es Gott um seine Sa­
che geht und meine (böse) Sache in diese seine (gute) Sache eingeschlossen ist"27. 

Soll diese Rede von d er Vergebung nicht entleert werden, so bedarf sie der ge­
schichtlichen Konkretis ierung, des geschichtlichen „ Ortes" . Jesus Christus ist 
das Real- und Handlungssymbol des vergebenden Gottes in der Geschichte . In 
ihm hat Gott die bleibende Versöhnungstat gesetzt, der Welt den Geist der Ver­
gebung eingestiftet und die Geschichte um.geschaffen. Der Radius dieser Ver­
söhnungs tat reicht in Gestalt der Kirche über den streng historischen Zeitraum 
hinaus: ,,Kirche heißt Vergebung"28 . Kirche, Gemeinde und das einzelne Chri­
stenleben sind Stätten und Zeichen der Vergebung; in ihnen inkarniert sich ge­
w issermaßen das vergebende Verhalten und Handeln Gottes fortwährend in 
Welt und Geschichte. 
Vergebung wäre nicht, was ihr Name besagt, wäre sie nicht ein zutiefst schöpferi­
scher Vorgang. Hier kommt ihre göttliche Komponente zum Vorschein. Verge­
ben übersteigt erfahrungsgemäß nur allzu oft das Vermögen von Menschen. Das 
vergebende Tun Gottes gilt dem Menschen als Sünder. Dieses nimmt es mit dem 
Nein oder Widerspruch des Sünders gegen Gott auf und wird dabei als ein äu­
ßerst schöpferisches tätig. Es erweist seine Kraft darin, daß es sich nicht nur gegen 
ein Nich ts, sondern gegen ein Nein wendet, das in der Kehre vom alten zum 
neuen Menschen umgeschaffen werden muß. Darin liegt die Zukunft und Ver­
heißung eröffnende Dimen sion der Vergebung. Es wäre verkehrt, wollte man 
diese verwandelnde Dynamik der Vergebung aktualistisch und punktuell miß­
vers tehen. Unser Bekenntnis des Glaubens an die Vergebung der Sünden richtet 
sich auf ein letztes, allen Widerstand gegen Gott überwindendes Wunder der 
Vergebung bei der Vollendung von Welt und Mensch. Diese Hoffnung schließt 
keineswegs aus, daß die endgültige Überwindung aller Sünde anfanghaft und 
zeichenhaft bereits jetzt Wirklichkeit wird . 
Von der Vergebung läßt sich die Frage nach der Vollmacht zur Vergebung nicht 
trennen . Die Vollmachtsfrage w urde schon an Jesus im Zusammenhang mit sei­
ner Vergebungspraxis gerichtet (vgl. Mt 9, 2.6; Lk 7, 48f). Die Wirklichkeit der 
Vergebung hängt entscheidend von der Verheißung und Kraft des Geistes im 
Wort der Vergebung selber ab. Das vollmächtige Wort der Vergebung gehört zum 
gehorsamen Grundauftrag der Kirche und wird auf verschieden e Weise verwirk­
licht. Seine höchste Form stellt die sakramentale Absolution dar. In ihr kommen 
sowohl das Evangelium wie die fürbittende Funktion der Kirche in letzter Aufgip­
felung und äußers tem Einsatz zur Geltung. Durch ihren amtlichen, die Subjekti­
vität des Priesters und Pönitenten übersteigenden Charakter bringt sie auf eine 
sehr sachgemäße Weise die Eigenart der Vergebung und die entscheidende 
Wahrheit über den Menschen zum Ausdruck29. 

b) Umkehr: Mit ihr wird eine chris tliche Grundbefindlichkeit angesprochen, de­
ren Verschüttung durch die gegenwärtige Krise des Bußsakramentes signalisiert 

27 H. /. Iwnnd, Predigtmedita tionen 1 (Göttingen 41977) 384. 
28 Glaubensverkündigung für Erwachsene (Freiburg 1971) 507. 
29 Vgl. W. Uiser, ,,Ego te absolvo .. . " Ober d ie Absolution in der Beichte: IKZ 7 (1978) 405f. 
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wird; INan spricht geradezu VON der ‚‚verlorenen Fähigkeıit Umkehr‘/>90. Das,
W as 1D1I1SC und chrıstlıch Umkehr genannt wird, weist 1MmM einzelnen eine Fülle
VO spekten auf, VO  —; denen hier ur bestimmte akzentuijert werden können.
Sie hat ihren Urgrund un rsprung 1mM Anruf Gottes, iın der Begegnun mıiıt der
Heiligkeit un 1e (‚ottes: ‚‚Christliche mMmkKeNhr geschieht nicht ın einem
Monolog zwischen dem höheren un nıiederen Selbst des Menschen, sondern ın
der dialogischen Konfrontation zwischen dem Schuldigen und dem persona!l
fenden Gott, der sich als der tragende Trun der reinen Stiimme des (Gewlssens
en Gott bricht die ın sich verschlossene Existenz auf und spricht as
schmerzliche, aber doch auch Öösende Wort der Umk Dem entspricht SE1-
tens des umkehrenden Menschen die eue oder ‚‚compunct10 cordis’‘“ als erster
Schritt der Umkehr: 'r  urc S1e beginnt der Mensch, der erschüttert ıst VOo der
Heiligkeit un 1e Gottes, welche ın dieser Endzeit durch en Sohn Offen-
bart un ın zuteil geworden ist, nachzudenken, P urteilen un Se1IN Leben

ordnen“?*. Solche Aussagen haben dann einen Sinn, Man die eue
mit einer eraple des Herzens ın Verbindung bringt. Die spirıtuelle TIradition
des alten Mönchtums hat diese Zusammenhänge gewulßst, wWenn S1E etwa VO

der abe der Iränen oder der Reinheit des Herzens spricht. Darın vollzieht sich
eın1i radikaler Selbsterkenntnis des Menschen VOT Gott, die gewÖöhnlich VOIMM

Wort (ottes angestofen wird un mıiıt der Erkenntnis Gottes zusammenfällt. Sie
nng dem Sünder, der sich 1MmM Spiegel des lebendigen un liebenden (;ottes
schaut, seinen wahren Zustand schmerzlich IN Bewulßstsein. In den Iränen als
Zeichen der Irauer durchschaut der Mensch seine Erbärmlichkeit, erleidet und
überwindet sS1e Sobald auf dem Weg der Keue alle Selbstrechtfertigungsversuche
zerschlagen und alle Verstecke aufgedeckt sind, kann Cjott ın seinem Erbarmen
den un heilen Menschen schaffen un erstehen lassen. In der eue wird
der Sünder Urc Gott VO  —_ seiner ungeheilt. Das sSetiz allerdings VOTauUs, da{fßs
die humanen un relig1ıösen Lebenswurzeln der Schuld nıcht verschüttet WEeTl-

den Bedenkt I1la  - die pannung, Cdie zwischen der Einmaligkeit der Lebens-
wende und der beständigen Notwendigkeit deru 1m en des Christen be-
steht, annn wird INa  — die Umkehr sowochl mıiıt der Grundentscheidung eines
Menschen wıe mıiıt deren wiederholender Vertiefung In Verbindung bringen
können. Wann steht schon endgültig test, da{fs eın Mensch sich bekehrt hat? Nur
auf dem Weg echter Umkehr können Freiheit und Freudegwerden.

Umkehr stellt ach ntl Verständnis einen emıinent personalen Vorgang dar Es
x1ibt eın pauschales der5Verhalten ‚‚Die Konfrontierung alliı Jesus,
die oft bei Süundenvergebungen geschildert wird, ruft den Menschen AaUS

seiner Versunkenheit nd Anonymıität ın die Selbstpräsenz/ enn 1Ur in
dieser annn das ihm zugedachte Worrt, die ihn meinende JTat CGjottes entgegen-
nehmen?‘. Diesem personalen Charakter der Buße wird woh das individuelle

Vgl Lehmann, Die verlorene Fähigkeit zum Umkehr: IKZ. 1978)
31 Lehmann, D 387; vgl. J. Alvarez Verdes, Der Beitrag, des Menschen Z7U!r Versöhnun mıiıt ott

Mor (1976) 189-207.
32 Apostolische Konsthitution ‚‚Paenıitemuini” VOIN 1966 AAS 58 (1966) 176; vgl Scheler. Vom

Ewigen 1 Menschen (Leipzig >— 558
33 Balthasar, Umkehr Im Neuen Testament IK Z 1974) 486; vgl Katzınger, Metanoija als

Grundbefindlichkeit christlicher Existen hr. Suttner Hg.), Buße und Beichte (Regensburg
21237
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wird; man spricht geradezu von der „ verloren en Fähigkeit zur Umkehr"30. Das, 
was biblisch und christlich Umkehr genannt w ird, weis t im einzelnen eine Fülle 
von Aspekten auf, von denen hier nur bestimmte akzentuiert werden können. 
Sie hat ihren Urgrund und Ursprung im Anruf Gottes, in de r Begegnung mit der 
Heiligkeit und Liebe Gottes: ,,Christliche Umkehr geschieht ... nich t in eine m 
Monolog zwischen dem höheren und niederen Selbst des Menschen, sondern in 
der dialogischen Konfrontation zwischen dem Schuldigen und de m personal ru­
fenden Gott, der sich als der tragende Grund der reine n Stimme des Gewissens 
enthüllt ... Gott bricht die in sich verschlossene Existenz auf und spricht das 
schmerzliche, aber doch auch lösende Wort der Umkehr"31. Dem ents pricht sei­
tens des umkehrenden Mensche n die Reue oder „compunctio cordis" als erster 
Schritt der Umkehr: ,,Durch sie beginnt der Mensch, der erschüttert is t von der 
Heiligkeit und Liebe Gottes, welche uns in dieser Endzeit durch den Sohn offen­
bart und in Fülle zuteil geworden ist, nachzudenken, zu urteilen und sein Leben 
zu ordnen" 32. Solch e Aussagen haben nur dann eine n Sinn, wenn man die Reue 
mit einer Therapie des Herzens in Verbindung bring t. Die spirituelle Trad ition 
des alten Mönchtums hat um diese Zusammenhänge gewußt, wenn sie etwa von 
der Gabe der Tränen oder der Reinheit des Herzens spricht. Darin vollzieht sich 
ein Stück radikaler Selbsterkenntnis des Menschen vor Gott, die gewöhnlich vom 
Wort Gottes angestoßen wird und mit der Erkenntnis Gottes z usammenfällt. Sie 
bringt dem Sünder, der sich im Spiegel des lebendigen und liebenden Gottes an­
schaut, seinen wahren Zustand schmerzlich zum Bewußtsein. In den Tränen als 
Zeichen der Trauer durch schaut der Mensch seine Erbärmlichkeit, erleidet und 
überwindet sie . Sobald auf dem Weg der Reue alle Selbstrechtfertigungsversuche 
zerschlagen und alle Verstecke aufgedeckt sind, kann Gott in seinem Erbarmen 
den neuen und heilen Menschen schaffen und erstehen lassen. In der Reue wird 
der Sünder durch Gott von seiner Sünde geheilt. Das setzt allerdings voraus, daß 
die humanen und relig iösen Leben swurzeln der Schuld nicht verschüttet wer­
den. Bedenkt man die Spannung, die zwischen der Einmaligkeit der Lebens­
wende und d er beständigen Notwendigkeit der Buße im Leben des Christen be­
steht, dann wird man die Umkehr sowohl mit der Grundentscheidung eines 
Menschen wie mit deren wiederholender Vertiefung in Verbindung bringen 
können. Wann steht schon endgültig fest, daß ein Mensch sich bekehrt hat? N ur 
auf dem Weg echter Umkehr können Freiheit und Freude gewo nnen werden. 

Umkehr s tell t nach ntl. Verständnis einen eminent personalen Vorgang dar. Es 
gibt kein pauschales oder anonymes Verhal ten: ,,Die Kon frontierung mit Jesus , 
die so oft bei ... Sündenvergebungen geschildert wird, ruft den Menschen a us 
seiner Versunkenheit und Anonymität in die Selbstpräsenz empor, denn nur in 
dieser kann er das ihm z ugedachte Wort, die ihn meinende Tat Gottes en tgegen­
nehmen"33. Diesem person alen Charakter der Buße w ird woh l das individuelle 

30 Vgl. K. Leh111nn11, Die verlorene Fähigkeit zum Umkehr: LKZ 7 (1978) 385-390. 
31 K. Lehmn,111, a. a. 0., 387; vgl./. Alvarez Verdes, Der Beitrag des Menschen zur Versö hnung mit Gott: 

StMor 14 (1976) 189-207. 
32 Apostolische Konstitution „Paenitcmini" vom 17. 2.1966: AAS 58 (1966) 176; vgl. M. Sehe/er, Vom 

Ewigen im Menschen (Leipzig 1921) 5-58. 
33 H. U. v . Bnlthnsnr, Umkehr im Neuen Testament: IKZ 3 (1974) 486; vgl. J. Rntzi11ger, Metanoia als 

G rundbefindlichke it christlicher Existenz: E. Chr. S11lt11er (Hg.), Buße und Beichte (Regensburg 
1972) 21-37. 
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Bekenntnis In der ege ehesten gerecht. Von VO Harnack un Kierke-
gaarı sind unls kritische Anmerkungen überliefert, die den Wegfall des persönli-
chen Schuldbekenntnisses bedauern und das allgemeine Sündenbekenntnis als
etwas außerordentlich Leichtes, Unernstes un Abstumpfendes eklagen**, ine
solche Auffassung hat nichts mi1t Heilsindividualismus tun Wohl grundsätz-
ich gilt, dafs jeder och persönliche Akt des aubens un der Buße eın kirchli-
cher Akt ist; kirchliche und personale Dimension geheneland ıIn and Die
‚‚Privatbeichte”“ als Ochiorm persönlicher Umkehr ist immer auch eingebettet ın
einen tillen und selbstverständlichen aum kirchlicher Verkündigung, Fürbitte
un Praxis. Evangelische Theologen, die sich mit dem Phänomen der Finzel-
beichte beschäftigen, stehen nicht a diese als eın Heilmittel Subjektivis-
I11US und zugleic als stärkste Hilfe ZUT Wiederherstellung und Vertiefung des
kirc  iıchen Gemeinschaftsbezugs ZUuU empfehlen*>, DIie isolierende Wirkung der
Umkehr dient der Personalisierung des einzelnen und seliner Buße, S1e fügt ihn
auf dem Weg einer klaren Konfrontation mıiıt dem Gegenüber Gottes In Jesus
Christus als dem run (Garanten un kepräsentanten er wahren (Gemein-
schaft verbeft der Gemeinde der laubenden eın iıne Versammlung VO Men-
schen, das Hören einer Predigt und das Nachsprechen fertiger Gebete können
zweifelsohne eın ZeWlsses Gemeinsamkeitserlebnis auslösen, das aber keines-
WEeBS den Wurzeln kirc  iıcher Gemeinsch hinabreichen mu{f Wer aAaus Er-
fahrung weiß, WI1e schwer dem Menschena sich ekehren, der wird eiIn-
seitigen und xtiremen Standpunkten egenüber zurückhaltend bleiben Die
Umkehr darf nicht verharmlost, 1er und entpersönlicht werden. Diese War-
HNUNg gilt 1mM Hinblick auf alle Wege oder Weisen VO Bufße und Versöhnung.
C) Kırchliche Dımension: Sie gehörte lange eit den ‚‚VETgESSCNEN Wahrheiten
ber as Bufis-Sakrament‘“36. In der at handelt sich 1er eıne Perspektive,
deren existentielle Anel1gnung nach wI1ıe VOT Schwierigkeiten bereitet. Während
INan as Stadium der theologischen Vergessenheit heute als überwunden be-
trachten kann, wird neuerdings ihre Berechtigung Urc die auch die Kirche nıcht
verschonende massıve Kritik es Institutionellen In rage gestellt. iıne eologi-
sche Vermittlung annn sich zunächst darauf stutzen, da{fß Gottes heilendes Han-
deln prinziplell auf dem Weg der Gemeinschaft sich verwirklicht un auf die (3@8-
meılnschaft der Menschen bzielt Letzter (Irt un kxponent dieses (Gemein-
schaftswillens (Gottes ist die Kirche
Das Nein des Menschen zu Gemeinschaft Gottes edeute un Der Sünder
stellt sich außerhalb dieser Gemeinschaft. Da Gottes 1e stärker ıst als die | 1eb-
losigkeit des Menschen un die Möglichkeit des 5Se  stausschlusses des Sünders
Aaus der Kirche durchaus real bleibt, erscheint die Kirche selbst 1n einer gewlssen
mbivalenz Als Gemeinschaft VO  — Menschen rfährt S1Ee sich immer auch als
Gemeinde VO  —; Sündern, die tortwährend der Buße und der Vergebung bedarf
Andererseits aber hat Gott seiINe Gemeinschaft mit den Menschen da die Kirche
gebunden; 1U auf dem Weg der Gemeinschaft mit ihr annn INa  — die (jemein-
schaft mıiıt Gotten un halten Daraus olg für den Umgang der Kirche mıiıt der

Vgl ZIEZENAUS, Umkehr — Versöhnung Friede (Freiburg 278-298; ders., Die Beichte des
Priesters Spirituelle Vorüberlegungen: Praedica Verbum, Sonderheft (1981) 6f

Ziegenaus, Die Beichte des Priesters
Vgl Rahner, Vergessene Wahrheiten über das Buß-Sakrament GuL (1953) 330364
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Bekenntnis in der Regel am ehesten gerecht. Von A. von Harnack und S . Kierke­
gaard sind uns kritische Anmerkungen überliefert, die den Wegfall des persönli­
chen Schuldbekenntnisses bedauern und das a llgemeine Sündenbekenntnis als 
etwas außerordentlich Leichtes, Unernstes und Abstumpfendes beklagen34 . Eine 
solche Auffassung hat n ichts mit HeilsindividuaJismus zu tun. Wohl grundsätz­
lich gilt, daß jeder noch so persönliche Akt des Glaubens und der Buße ein kirchli­
cher Akt ist; kirchliche und personale Dimension gehen dabei Hand in Hand. Die 
„ Privatbeich te" als Hochform persön licher Umkehr ist immer auch eingebettet in 
einen stillen und selbstverständlichen Ra um kirchlicher Verkündigung, Fürbitte 
und Praxis . Evangelische Theologen, die sich mit dem Phänomen der Einzel­
beichte beschäftigen, stehen nicht an, diese als ein Heilmittel gegen Subjektivis­
mus und zugleich als stärkste Hilfe zur Wiederhers tellung und Vertiefung des 
kirchlichen Gemeinschaftsbezugs zu empfehlen35• Die isolierende Wirkung der 
Umkehr dient der Personalisierung des einzelnen und seiner Buße, sie fügt ihn 
auf dem Weg einer klaren Konfron tation mit dem Gegenüber Gottes in Jesus 
Christus als dem Grund, Garanten und Repräsentanten aller wahren Gemein­
schaft vertieft der Gemeinde der Glaubenden ein. Eine Versammlung von Men­
schen, das Hören einer Predigt und das Nachsprechen fertiger Gebete können 
zweifelsohne ein gewisses Gemeinsamkeitserlebnis auslösen, das aber keines­
wegs zu den Wurzeln kirchlicher Gemeinschaft hinabreichen muß. Wer aus Er­
fa hrung weiß, wie schwer es dem Menschen fällt, sich zu bekehren, der wird ein­
seitigen und extremen Standpunkten gegenüber z urückhaltend bleiben. Die 
Umkehr darf nicht verharmlost, halbiert und entpersönlicht werden. Diese War­
nung g il t im Hinblick auf alle Wege oder Weisen von Buße und Versöhnung. 

c) Kirchliche Dimension: Sie gehörte lange Zeit zu den „ vergessen en Wahrheiten 
über das Buß-Sakrament"36• In der Tat handelt es sich hier um eine Perspektive, 
deren existentielle Aneignung nach wie vor Schwierigkeiten bereitet. Während 
man das Stadium der theologischen Vergessen heit heute als überwunden be­
trachten kann, wird neu erdings ihre Berechtigung durch d ie auch die Kirche nicht 
verschonende massive Kritik a lles Institutionellen in Frage gestellt. Eine theologi­
sche Vermittlung kann sich zunächst darauf stützen, daß Gottes heilendes Han­
deln prinzipiell auf dem Weg der Gemeinschaft sich verwirklicht und auf die Ge­
meinschaft der Mensche n abzielt. Letzter Ort und Exponent d ieses Gemei n­
schaftswillens Gottes ist d ie Kirche. 
Das Nein des Men schen zur Gemeinschaft Gottes bedeute t Sünde. Der Sünder 
stell t sich außerhalb dieser Gemeinschaft. Da Gottes Liebe stärker ist als die Lieb­
losigkeit des Menschen und die Möglichkeit des Selbstausschlusses des Sünders 
aus der Kirche durcha us real bleibt, erscheint die Kirche selbst in einer gewissen 
Ambivalenz. Als Gemeinschaft von Menschen erfährt sie sich immer auch als 
Gemeinde von Sündern, die fortwä hrend der Buße und der Vergebung bedarf. 
Andererseits aber hat Gott seine Gemeinschaft mit d en Menschen an d ie Kirche 
gebunden; nur auf dem Weg der Gemeinschaft mit ihr kann man die Gemein­
schaft mit Gott haben und halten. Daraus folgt für den Umgang der Kirche mit der 

34 Vgl. A. Ziegennus, Umkehr - Versöhnung - Friede (Freiburg 1975) 278--298; ders., Die Be ichte des 
Priesters - Spirituelle Vorüberlegungen: Praedica Ve rbum, Sonderheft (1981) 6f. 

35 Vgl. A . Ziegennus, Die Beichte des Priesters 13. 
36 Vgl. K. Rnhner, Vergessene Wahrheiten über das Buß-Sakrament: GuL 26 (1953) 339--364. 
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un und dem Sünder eın sich distanzierendes und entgegengehendes Verhal-
ten zugleich*”. [Die Gemeinde solidarisiert sich mıiıt dem Sünder ihn selber
Auf diese Weise ordert S1e hn heraus, sich VO seiner Schuld tTeENNeN und ET-

eut In den der Gemeinschaft miı1t ihr und mit (;ott zurückzukehren.
Diese Solidarisierung erfolgt ın der Weise der urDbpıitte der Gemeinde; hierbei
handelt e5 sich eın eschen unec des Geistes, eine /  na der S0O-
zialität Gottes mit uns‘/55. Die Kirche nımmt arın teil der Mi  erTrolle ihres
Herrn; ihr eCc für andere eintreten N können, ıst na und Zeugnis für die
ahrheit, wıe sehr S1E selber 1M gegenseltigen Füreinander gehalten und geitra-
SCn wird®?. Fürbittend nımmt die Kıirche zugleich den Auftrag wahr, dem Sünder
das Wort der Vergebung 1Im Namen ihres Herrn zuzusprechen: ON er
iıst eutlich, aTrum für die Vergebung VO Schuld und die versöhnte Ex1-
Stenz des Menschen eın Sakrament, un das el eine zeichenhafte, öffentliche
kirchliche Vermittlung 21Dt. 1C infach deshalb, weil eın olches Sakrament

sich‚eingesetzt‘ ıst und ott verlangt”, sondern weil versöhntes en
konkret vermuittelt un verleiblich durch und 1MmM en der Gemeinde der Ver-
söhnten‘‘40. Miıthin genugt keineswegs ZU Verständnis VO Umkehr und
Vergebung, allein auf eın isoliertes Verhältnis ott-Mensch schauen, da
die Vermittlung der konkreten un tatsächlichen Gemeinschaft beider geht. Von
diesen Markierungen dürfte CNrıstlıches Bewulfßfstsein und unNnseTeEe Bufspraxis
ın der Tat och eın großes ucC entftfernt SeIN.

Einige Folgerungen
Buße und Vergebung rühren A den Lebensnerv christlichen Glaubens Allein
schon Urc diesen Umstand sind Überlegungen un Ta  en gewlsse Schran-
ken SCZOBECN. Nımmt INa  —; ergänzend die voraufgehenden Beobachtungen dazu,
ann lassen sich folgende Konsequenzen ziehen:
a) Was die Einstellung und ?raxıs 1Im Fall der Bufle etri zeigt die kirchliche
Gegenwart eın einheitliches Profil mehr. An dieser Verschiedenheit sind meh-
TeTE Faktoren beteiligt: traumatisierende Beichterfahrungen ın der ergangen-
heit, einseltiges Beichtverständnis, nNeuere Entwicklung ın Theologie und ] .ıtur-
gle, anthropologische und psychologische en  e, unterschiedliche kirchliche
Weisungen, heutiger Lebensstil usSsW Angesichts dieser Situation dürfte eiıne
ründliche (jewilssens- nd Bufßerziehung, die auf die Grundlagen un -haltun-
SCn der Umkehr abzielt, eın vordringliches der Stunde Se1IN.
b) Im NnscChIu daran ist eıne möglichst klare und fundierte pastorale und theo-
logische Weıisung gefragt. Diese hat sich a dem VO  — Schrift, Überlieferung,
kirc  iıcher TE un Praxis und repräsentativem Konsens der eologie heute
geschaffenen st-Stan orienheren. Dieser würde ohl aussehen, da{fs e1In-
deutig festgestellt wird: das Bufßsakrament stellt die höchste und sakramentale
OrMmMm VOoO Umkehr un Vergebung dar; neben ıiıhm repräsentlieren die Bufsgottes-
dienste eine wertvolle, eigenständige und nicht-sakramentale Weise der Bufße

37 Vgl Beinert, Die ekklesiale Dimension der christlichen Buße ath 27 (1973) 64; Alessıo, Das
Gebet für die Sünder. ber die Teilnahme der (‚emennde A ußsakrament 9  2 (1972) 196—-209

Schaller. Das Bittgebet. ıne theologische Skizze (Einsiedeln 208
39 Schaller, a a E 207
3(0) Greshake, Die Beichte Eine biblisch-anthropologische Hinführung: ThPQ 124 (1976) 335
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Sünde und dem Sünder ein sich distanzierendes und en tgegengehendes Verhal­
ten zugleich37• Die Gemeinde solidarisiert sich mit dem Sünder gegen ihn selber. 
Au f diese Weise fordert sie ihn heraus, sich von seiner Schuld z u trennen u nd er­
neut in den Schoß der Gemeinschaft mit ihr und mit Gott zurückzukehren. 
Diese Solidarisierung erfolg t in der Weise der Fürbitte der Gemeinde; hierbei 
handelt es sich um ein Geschenk und Rech t des Geistes, um eine „ Gnade der So­
zialität Gottes mit uns"38. Die Kirche nimmt darin teil an der Mittlerrolle ihres 
Herrn; ihr Recht, für andere eintreten zu können, ist Gnade und Zeugnis für d ie 
Wahrheit, w ie sehr sie selber im gegenseitigen Füreinander gehalten und getra­
gen w ird 3 9 . Fürbittend nimm t d ie Kirche zugleich den Auftrag wahr, dem Sünder 
das Wort der Vergebung im Namen ihres Herrn zuzusprechen: ,, Von daher 
is t . . . deu tlich, warum es für d ie Vergebung von Schuld und die versöhnte Exi­
stenz des Menschen ein Sakrament, und das heißt eine zeichenhafte, öffentliche 
kirchliche Vermittlung gibt. Nich t einfach deshalb, weil ein solches Sakrament 
,eingesetzt' ist und Gott es ,so verlangt', sondern weil versöhntes Leben . .. sich 
konkret vermittel t und verleiblicht d urch und im Leben der Gemeinde der Ver­
söhnten"40. Mithin genügt es keineswegs zum Verständnis von Umkehr und 
Vergebung, alle in auf ein isoliertes Verhältnis Gott-Mensch zu schauen, da es um 
die Vermittlung der konkre ten und tatsächlichen Gemeinschaft beider geht. Von 
d iesen Markierungen dürfte unser christliches Bewußtsein und unsere Bußpraxis 
in der Tat noch ein großes Stü ck entfernt sein . 

4. Einige Folgerungen 
Buße und Vergebung rühren an den Lebensnerv christlichen Glaubens . Allein 
schon durch d iesen Um stand sind Überlegungen und Praktiken gewisse Schran­
ken gezogen. Nimmt man ergänzend die voraufgehenden Beobach tungen dazu, 
dann lassen sich folgende Konsequenzen ziehen: 

a) Was die Eins tellung und Praxis im Fall der Buße betrifft, so zeig t die kirchliche 
Gegenwart kein einheitliches Profil mehr . An d ieser Verschiedenheit sind meh­
rere Faktoren beteiligt: trauma tisierende Beichterfahrungen in d er Vergangen­
h eit, e inseitiges Beichtverständnis, neuere Entw icklung in Theologie und Litur­
gie, anthropologische und p sychologische Wende, untersch ied liche kirchliche 
Weisungen, heutiger Lebensstil usw. Angesichts d ieser Situation dürfte e ine 
gründliche Gewissens- und Bußerziehung, die auf d ie Grundlagen und -haltun­
gen der Umkehr abzielt, e in vordring liches Gebot der Stunde sein . 

b) Im Ansch luß daran ist e ine möglichst klare und fu ndierte pastorale und theo­
logische Weisung gefragt. Diese hat sich an dem von H I. Schrift, Überlieferung, 
kirchlich er Lehre und Praxis und repräsentativem Konsens der Theologie heute 
geschaffenen Is t-Stand zu orientieren. Dieser w ürde wohl so au ssehen, daß ein­
deu tig festgestellt w ird: das Bußsakrame nt stellt d ie höchste und sakramen tale 
Form von Umkehr und Vergebung dar; neben ihm repräsentieren die Bußgottes­
d ienste eine wertvolle, eigenständige und nicht-sakramentale Weise der Buße 

37 Vgl. W. Beinert, Die ekklesiale Dimension der christlichen Buße: Cath 27 (1973) 64; L. Alessio, Das 
Gebet fü r die Sünder. Ober die Teilnahme der Gemeinde am Bußsakrament: LJ 22 (1972) 196-209. 

38 Vgl. H. Schal/er, Das Bittgcbet. Eine theologische Skizze (Einsiedeln 1979) 208. 
39 Vgl. H. Sclraller, a. a. 0., 207f. 
•o G. Greshake, Die Beichte . Eine biblisch-anthropologische Hinführung: ThPQ 124 (1976) 335. 
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un Versöhnung; die Generalabsolution welıst eindeutig Ausnahmecharakter auf
un wird 1L1UT annn gespendet, WenNnn eine als solche klar erkennbare ‚‚gravIis 111e -
cessitas’”“ besteht Damit soll eine Verlebendigung traditioneller WwWıe auch LECUECT

Bufspraktiken and In and gehen, wobei jedes Ausspielen VON Möglichkeiten
gegeneinander vermeiden iıst
C) Die Pastoral der Buße verlangt VOT em Besonnenheit nd Ernst kinseitigkei-
ten bekommen ihr nıicht zut Sie soll die TIradition achten und VO der Vergan-
genheit her vorhandene Hypotheken auf eıne uge Weise durch Erschliefßung
der heute legitimen Wege der Buße un Vergebung abzutragen versuchen. Neue-
Ien Strömungen gegenüber wird S1E bei em Wohlwollen auch eine gesunde
>Skepsis walten lassen. er Buflßssakrament och Bufßgottesdienst dürfen fak-
tisch N Einrichtungen umfunktioniert werden, ıu  3 die wahre Buße umgehen.
Die Intention, u un Beichte eichter machen wollen, ist sehr fragwürdig.
ur einen Teil der Pönitenten tellen die vorhandenen Bufßlßformen Beichte, Y
neralabsolution, Bufsgottesdienst) eine echte Überforderung dar; für S1Ee muüuüfßten
eigene, 1mM Vorfeld des Glaubens liegende, dem Stadium oder Vorstadium eines
Katechumenen entsprechende Möglichkeiten der Buße geschaffen werden, da
wesentliche anthropologische Erfahrungen fehlen oder nicht bewulfst sind. Eine
ute Pastoral verlangt heute eın Höchstmafß a Fingerspitzengefühl auf diesem
Sektor ıre Wirkung hängtZ großen Teil auch VO der Einstellung des Sopen-
ders Ü e1icChte und Umkehr ab; der eigenen Praxis kommt eiıne legitimierende
Funktion zu%41.

Der gesamte Komplex ‚‚Buße”‘ annn heute unmöglich VO der theologischen
Entwicklung abstrahieren. Es trifft Z  n dafß 1er gegenwärtig manches ın ECWEe-
gung geraten ist Davon aber ware auf alle die rage zunächst och Zu tren-
NenN, welche praktischen Folgerungen ziehen waren Das Urteil über den theo-
logischen Reifegrad VO Thesen, Hypothesen un Möglichkeiten SOWI1E die UOp-
portunıität VO  - bestimmten Konsequenzen verlangt nach einem differenzierten
orgehen. Es fragt sich, ob der gegenwartıige Diskussionsstand ber das Stadium
bloßer Alternativen, einseltiger Fixierungen oder einer Possibilientheologie be-
reıts hinausgelangt ist einer ynthese der für Verständnis un Praxıs der Buflße
wesentlichen Aspekte. Der INAaruc da{fs dieser Dialog och besser geführt WEeT-
den könnte un müßte, dürfte nicht Sanz talsch SeIN.

Vgl Chr. o Schönborn, Bußsakrament, Bußfeier und kvangelisation: IK Z (1978) 401
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und Versöhnung; d ie Generalabsolution weist eindeutig Ausnahmecharakter auf 
und wird nur dann gespendet, wenn eine als solche klar erkennbare „gravis ne­
cessitas" besteh t. Damit soll eine Verlebendigung traditioneller wie auch neuer 
Bußpraktiken Hand in Hand gehen, wobei jedes Ausspielen von Möglichkeiten 
gegeneinander zu vermeiden ist. 

c) Die Pastoral der Buße verlangt vor allem Besonnenheit und Ernst. Einseitigkei­
ten bekommen ihr nicht gut. Sie soll die Tradition achten und von der Vergan­
genheit her vorhandene Hypotheken auf eine kluge Weise durch Erschließung 
der heute legitimen Wege der Buße und Vergebung abzutragen versuchen. Neue­
ren Strömungen gegenüber wird sie bei allem Wohlwollen auch eine gesunde 
Skepsis walten lassen. Weder Bußsakrament noch Bußgottesdienst dürfen fak­
tisch zu Einrichtungen umfunktioniert werden, um die wahre Buße zu umgehen. 
Die Intention, Buße und Beichte leichter machen zu wollen, ist sehr fragwürdig. 
Für einen Teil der Pönitenten stellen die vorhandenen Bußformen (Beichte, Ge­
neralabsolution, Bußgottesdienst) eine ech te Überforderung dar; für sie müßten 
eigene, im Vorfeld des Glaubens liegende, dem Stadium oder Vorstadium eines 
Katechumenen entsprechende Möglichkeiten der Buße geschaffen werden, da 
wesentliche anthropologische Erfahrungen fehlen oder nicht bewußt sind. Eine 
gute Pastoral ve rlangt heute ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl a uf diesem 
Sektor. Ihre Wirkung hängt zum großen Teil auch von der Einstellung des Spen­
ders zu Beichte und Umkehr ab; der eigenen Praxis kommt eine legitimierende 
Funktion zu41 • 

d) Der gesamte Komplex„ Buße" kann heute unmöglich von der theologischen 
Entwicklung abstrahieren. Es trifft zu, daß hier gegenwärtig manches in Bewe­
gung geraten is t. Davon aber wäre auf alle Fälle die Frage zunächst noch zu tren­
nen, weiche praktischen Folgerungen zu ziehen wären. Das Urteil über den theo­
logischen Reifegrad von Thesen, Hypothesen und Möglichkeiten sowie die Op­
portunität von bestimmten Konsequenzen verlangt nach einem differenzierten 
Vorgehen. Es fragt sich, ob der gegenwärtige Diskussionsstand über das Stadium 
bloßer Alternativen, einseitiger Fixierungen oder einer Possibilientheologie be­
reits hinausgelangt ist zu einer Synthese der für Verständnis und Praxis der Buße 
wesentlichen Aspekte. Der Eindruck, daß dieser Dialog noch besser gefü hrt wer­
den könnte und müßte, dürfte nicht ganz falsch sein. 

41 Vgl. Chr. v . Schönbom, Bußsakrament, Bußfeier und Evangelisation: !KZ 7 (1978) 401. 
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